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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 28. November 2018 wurde der konsolidierte Text der überarbeiteten Richtlinie 
(EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 
2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste – 
AVMD-RL) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. Mit der Novelle will die EU auf das veränderte 
Marktumfeld und den technologischen Wandel reagieren. 

Die überarbeiteten Vorschriften der AVMD-RL gelten nicht mehr wie bislang nur 
für Fernsehveranstalter und Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Ab-
ruf, sondern erfassen auch Video-Sharing-Plattformen wie YouTube, Netflix oder 
Facebook, Instagram oder TikTok. Diese Plattformen werden in bestimmten Berei-
chen künftig vergleichbaren Standards unterworfen wie klassische Fernsehsender. 
Damit wird der veränderten Mediennutzung der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung 
getragen. 

Zudem beinhaltet die Novellierung u.a. striktere Regeln zum Jugendschutz und 
neue Vorschriften, durch die die Mitgliedstaaten künftig sicherstellen sollen, dass 
in audiovisuellen Medien nicht zu Hass, Gewalt oder Terrorismus aufgerufen wird 
sowie Bestimmungen, die zur kulturellen Vielfalt des audiovisuellen Sektors in Eu-
ropa beitragen sollen. Durch die Änderungen soll den Entwicklungen des Marktes 
Rechnung getragen und ein Gleichgewicht zwischen dem Zugang zu Online-In-
halte-Diensten, dem Verbraucherschutz und der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen 
werden. 

Darüber hinaus beinhaltet die Gesetzesvorlage den Vollzug des Systemwechsels 
vom Konzessionsregime zum Melderegime im Rundfunkbereich. Dieses System hat 
sich mittlerweile in diversen Verwaltungsmaterien bewährt und entspricht gerade 
auch im Medienbereich den aktuellen Gegebenheiten bezüglich der Verbreitungs-
technologien sowie der angestrebten Technologieneutralität des Rechtsrahmens. 

Die Richtlinie soll in Liechtenstein durch eine Abänderung des Mediengesetzes, des 
Tabakpräventionsgesetzes und des Beschwerdekommissionsgesetzes umgesetzt 
werden. 
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Vaduz, 2. Mai 2023 

LNR 2023-701 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Abänderung des Mediengesetzes, des Tabakpräventionsgeset-

zes und des Beschwerdekommissionsgesetzes (Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2018/1808) zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Das liechtensteinische Medienrecht wurde letztmals im Jahr 2012 einer grösseren 

Revision unterzogen. Einerseits im Zuge der Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU 

zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (AVMD-RL)1 und an-

dererseits durch selektiven Nachvollzug der für Liechtenstein relevanten 

                                                      
1 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1. 
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Änderungen der österreichischen und deutschen Rezeptionsvorlagen2 des liech-

tensteinischen Medienrechts. 

Fast zehn Jahre nach Inkrafttreten der ersten AVMD-RL steht nunmehr die Umset-

zung der Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinie-

rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Me-

diendienste; AVMD-RL) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten3 

an, wobei eine Reform des Medienrechts, bei der die Regulierungsintensität nicht 

von der Übertragungsform, sondern vom Einfluss einzelner Angebote auf die Mei-

nungsbildung abhängig ist, überfällig erscheint. Die gegenständliche Vorlage dient 

somit primär, aber nicht ausschliesslich der Umsetzung der AVMD-RL. Gleichzeitig 

ist die Systematik des Mediengesetzes4 den sich aus der Novellierung der AVMD-

RL ergebenden und den im dynamischen Bereich der elektronischen Medien stark 

veränderten Gegebenheiten anzupassen. 

Somit beschränkt sich der vorliegende Bericht und Antrag auf die Umsetzung der 

AVMD-RL, den Vollzug des Systemwechsels vom Konzessionsregime zum Melde-

regime im Rundfunkbereich sowie die Anpassung der Systematik im Bereich der 

elektronischen Medien, ohne dabei den umfassenden Charakter sowie den tech-

nologieneutralen Ansatz des liechtensteinischen Mediengesetzes in seiner 

                                                      
2 Vgl. die Novellierung des österreichischen Mediengesetzes durch die Gesetze BGBl. I Nr. 49/2005, BGBl. I 

Nr. 151/2005, BGBl. I Nr. 112/2007 und BGBl. I Nr. 8/2009 sowie die einschlägige Rundfunkrechtsnovelle 
(Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das KommAustria-Gesetz, das Telekommunikati-
onsgesetz 2003, das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006, das ORF-Gesetz, das Privatfernsehgesetz, 
das Privatradiogesetz und das Fernseh-Exklusivrechtegesetz geändert werden, BGBl. I Nr. 50/2010) sowie 
die deutschen Rundfunkänderungsstaatsverträge Nrn. 6 bis 13, mit denen jeweils der Rundfunkstaatsver-
trag vom 31. August 1991 abgeändert wurde, sowie die Ersetzung des Mediendienststaatsvertrags vom 
31. Januar 1997 durch das Telemediengesetz vom 26. Februar 2007, BGBl. I S. 179, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 31. Mai 2010, BGBl. I S. 692. 

3 ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69. 
4 Mediengesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250. 
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Grundstruktur zu verändern. Beibehalten wird insbesondere auch der im Lichte 

des dynamischen und technischen Umfelds des Medienrechts bewährte Ansatz ei-

nes auf die grundlegenden Bestimmungen beschränkten Mediengesetzes, das 

durch entsprechende Detailbestimmungen auf Verordnungsebene ergänzt wird. 

Letztere sind in besonderem Masse geeignet, mit der notwendigen Detailtreue 

und auch Flexibilität den medienrechtlichen Rechtsrahmen abzurunden.  

Mit Beschluss Nr. 337/2022 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses wurde am 9. De-

zember 2022 die Übernahme der Richtlinie (EU) 2018/1808 in das EWR-Abkom-

men beschlossen. Der Landtag hat der Übernahme der Richtlinie im April 2023 

seine Zustimmung erteilt.5 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Durch die zunehmende Konvergenz von Fernseh- und Internetdiensten hat sich 

der Markt für audiovisuelle Mediendienste beträchtlich und schnell 

weiterentwickelt. Die technischen Entwicklungen haben neue Arten von Diensten 

und neue Benutzererfahrungen ermöglicht; so haben neue Arten von Inhalten wie 

Videoclips oder nutzergenerierte Inhalte zunehmend an Bedeutung gewonnen 

und es haben sich neue Anbieter, wie Anbieter von Videoabrufdiensten und Video-

Sharing-Plattformen, fest etabliert. Darüber hinaus ist die traditionelle Zweiteilung 

in Medieninhaber bzw. Mediendiensteanbieter einerseits und Mediennutzer bzw. 

Medienkonsumenten andererseits durch das Phänomen der sogenannten 

Plattform-Dienste ergänzt bzw. durchbrochen worden. 

Zudem haben sich die Sehgewohnheiten, insbesondere die der jüngeren 

Generationen, erheblich verändert. Der Hauptbildschirm des Fernsehgerätes ist 

                                                      
5 s. BuA Nr. 23/2023. 
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zwar nach wie vor ein wichtiges Instrument des audiovisuellen Erlebens, viele 

Zuschauer benutzen aber auch andere, tragbare Geräte, um audiovisuelle Inhalte 

zu konsumieren. 

Diese Konvergenz der Medien macht einen aktualisierten Rechtsrahmen 

erforderlich, um den Entwicklungen des Marktes Rechnung zu tragen und ein 

Gleichgewicht zwischen dem Zugang zu Online-Inhalte-Diensten, dem 

Verbraucherschutz und der Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. 

Bei der Richtlinie handelt es sich um eine Mindestharmonisierung. Diese gewähr-

leistet, dass alle audiovisuellen Mediendienste im EWR ein Mindestmass an Regeln 

einhalten müssen, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass diese Dienste 

im gesamten EWR frei verbreitet und angeboten werden können. Erfüllt der An-

bieter eines audiovisuellen Mediendienstes in einem Land die nationalen Vorga-

ben, die ihrerseits die Regeln der AVMD-RL berücksichtigen müssen, so darf die 

Verbreitung und der Empfang im gesamten EWR im Prinzip nicht eingeschränkt 

werden. Abweichungen hiervon regelt allein die AVMD-RL. Da alle Anbieter die 

gleichen Mindestauflagen erfüllen, ist zudem ein fairer Wettbewerb sowie ein aus-

reichender Verbraucherschutz im gesamten EWR gewährleistet. 

Im Rahmen der Revision der AVMD-RL werden auch die Richtlinienbestimmungen 

zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation im Bereich der Tabakerzeug-

nisse, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern überarbeitet. Folglich wer-

den mit der gegenständlichen Vorlage auch die entsprechenden Bestimmungen 

des Tabakpräventionsgesetzes6 angepasst. Darüber hinaus führt die Umsetzung 

zu einer Anpassung der Zuständigkeiten im Bereich des Mediengesetzes, weshalb 

                                                      
6 Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Nichtraucherschutz und die Werbung für Tabakerzeugnisse (Ta-

bakpräventionsgesetz; TPG), LGBl. 2008 Nr. 27. 
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im Bereich des Rechtsschutzes eine Anpassung des Beschwerdekommissionsge-

setzes7 vorgenommen werden muss. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die AVMD-RL nimmt eine besondere Stellung ein, denn sie ist im Grunde der ein-

zige EWR-Rechtsakt, welcher sich explizit mit den Inhalten audiovisueller Medien 

beschäftigt.  

Das allgemeine Prinzip des Binnenmarktes – das heisst, der freie Verkehr von Wa-

ren und Dienstleistungen im EWR – wird durch die AVMD-RL für den audiovisuel-

len Bereich konkretisiert und durch das der Richtlinie zugrunde liegende gestärkte 

Herkunftslandprinzip sichergestellt. 

Das gestärkte Herkunftslandprinzip besagt, dass ein Anbieter lediglich die Regeln 

eines Mitgliedstaates anstatt verschiedener Länder zu befolgen hat. Dies schafft 

mehr Klarheit bezüglich der Frage, welche Regeln welches Mitgliedstaates gelten, 

mit abgestimmten Ausnahmebestimmungen sowohl für Fernsehveranstalter als 

auch für Anbieter von Abrufdiensten sowie mit Möglichkeiten für Ausnahmen im 

Fall öffentlicher Sicherheitsbedenken und ernsthafter Gefahren für die öffentliche 

Gesundheit. Dieses Prinzip findet auch auf Schweizer Mediendiensteanbieter An-

wendung, wenn die Hauptverwaltung in einem EWR-Mitgliedstaat (EU-Mitglied-

staaten inkl. Norwegen, Island und Liechtenstein) liegt oder die redaktionellen 

Entscheidungen über den audiovisuellen Mediendienst in einem EWR-Mitglied-

staat getroffen werden. 

Darüber hinaus werden einige audiovisuelle Regeln auf Video-Sharing-Plattformen 

ausgeweitet bzw. neue spezifische Regeln geschaffen: Dienste wie YouTube wie 

                                                      
7  Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBL. 2000 Nr. 248. 
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auch audiovisuelle Inhalte, welche in sozialen Medien wie Facebook, Instagram 

oder TikTok geteilt werden, fallen unter die überarbeitete Richtlinie. Die Richtlinie 

sorgt zudem für einen besseren Schutz Minderjähriger vor schädlichen Inhalten in 

der Online-Welt. Die neuen Regeln stärken den Schutz bei Videoabrufdiensten und 

weiten die Pflicht zum Schutz Minderjähriger auch auf Video-Sharing-Plattformen 

aus, deren Anbieter nunmehr angemessene Massnahmen ergreifen müssen. Die 

bereits von der Rechtsprechung in Einzelfällen für Plattformdienste etablierte 

„Moderations- und Überwachungspflicht“ für den Plattformbetreiber wird 

dadurch konkretisiert und harmonisiert. Darüber hinaus sieht die Richtlinie einen 

verstärkten Schutz bei Fernsehen und Video-on-Demand vor Anstiftung zu Gewalt 

oder Hass und öffentlicher Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straf-

tat vor. Video-Sharing-Plattformen müssen zudem angemessene Massnahmen er-

greifen, um Menschen vor Anstiftung zu Gewalt oder Hass und vor strafbaren In-

halten zu schützen.  

Für die Förderung europäischer Werke führt die Richtlinie verstärkte Verpflichtun-

gen für Abrufdienste ein, die mindestens 30% an europäischen Inhalten in ihren 

Katalogen führen und die Hervorhebung dieser Inhalte gewährleisten müssen, 

wodurch einheitliche Vorgaben für lineare und nichtlineare audiovisuelle Medien-

dienste geschaffen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass ein klarer Trend zur 

Nutzung von Abrufdiensten für den Konsum auch und gerade von audiovisuellen 

Werken festzustellen ist.  

In Bezug auf Fernsehwerbung sieht die Richtlinie mehr Flexibilität vor: Anstelle der 

gegenwärtigen 12 Minuten pro Stunde können Fernsehveranstalter nun freier 

wählen, wann sie Werbung über den Tag zeigen möchten, wobei ein Gesamtgrenz-

wert von 20% der Sendezeit zwischen 6:00 und 18:00 Uhr einzuhalten ist. Der glei-

che Anteil ist auch in der Hauptsendezeit (von 18:00 bis 0:00 Uhr) zulässig. Auf der 

anderen Seite verschärft sie die Bestimmungen zum Schutz von Kindern vor 
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unangemessener audiovisueller kommerzieller Kommunikation für Lebensmittel 

mit hohem Fett-, Salz- oder Natrium- sowie Zuckergehalt. 

Video-Sharing-Plattformen müssen darüber hinaus bestimmte Verpflichtungen 

für die kommerzielle Kommunikation, für die sie verantwortlich sind, einhalten 

und transparent bei kommerzieller Kommunikation vorgehen, die Nutzer beim 

Hochladen von Inhalten, die solche kommerzielle Kommunikation enthalten, vor-

gegeben haben. 

Schliesslich wird mit der AVMD-RL die Unabhängigkeit audiovisueller Regulie-

rungsbehörden im europäischen Recht gestärkt, indem die Mitgliedstaaten dafür 

zu sorgen haben, dass die Regulierungsbehörden rechtlich von Regierungsstellen 

getrennt und funktionell unabhängig von ihren jeweiligen Regierungen und ande-

ren öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind. Gemäss den Vorgaben der 

Richtlinie soll dies die Mitgliedstaaten jedoch nicht daran hindern, die Aufsicht im 

Einklang mit ihrem nationalen Verfassungsrecht auszuüben. Die bisher von der Re-

gierung als Konzessions- und Aufsichtsbehörde gemäss Art. 86 Abs. 2 Medienge-

setz i.V.m. Art. 6 Medienverordnung8 an das Amt für Kommunikation delegierten 

Geschäfte werden im Rahmen der gegenständlichen Gesetzesrevision an eine von 

der Regierung bestimmte oder errichtete Regulierungsbehörde übergehen. So-

wohl aufgrund der Tatsache, dass das Amt für Kommunikation bereits Erfahrungen 

im Medienbereich sammeln konnte als auch aus Synergie-Gründen soll das Amt 

zusätzlich zu seinen Funktionen im Bereich der elektronischen Kommunikation, 

der Signatur- und Vertrauensdienste und dem Postsektor als Regulierungsbehörde 

gemäss der AVMD-Richtlinie benannt werden. 

                                                      
8  Medienverordnung (MedienV) vom 13. Dezember 2016, LGBl. 2016 Nr. 467. 
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4. VERNEHMLASSUNG 

Der Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Mediengesetzes und 

des Tabakpräventionsgesetzes (Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1808) wurde 

von der Regierung anlässlich ihrer Sitzung vom 17. März 2020 genehmigt und fol-

genden Institutionen und Verbänden mit Frist bis zum 17. Juni 2020 zur Stellung-

nahme unterbreitet: 

- alle Gemeinden 

- Datenschutzstelle 

- Fachgruppe Medienkompetenz 

- Landgericht 

- Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) 

- Liechtensteinischer Rundfunk (LRF) 

- Liechtensteiner Volksblatt AG 

- Vaduzer Medienhaus AG 

- Media 1 Service AG 

- Medienkommission 

- Staatsanwaltschaft 

- Staatsgerichtshof 

- Verwaltungsgerichtshof 

- Wirtschaftskammer Liechtenstein 

- Zeit-Verlag Anstalt 

Die Gemeinden Balzers, Gamprin-Bendern, Eschen-Nendeln, Mauren, Ruggell, 

Schaan, Triesen und Triesenberg haben auf eine Stellungnahme verzichtet bzw. 

mitgeteilt, dass keine inhaltliche Stellungnahme abgegeben wird. Ebenso haben 
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das Landgericht, die LIHK, die Staatsanwaltschaft, der Staatsgerichtshof und der 

Verwaltungsgerichtshof die Vernehmlassung zur Kenntnis genommen, ohne in-

haltlich Stellung zu beziehen. 

Auf spezifische Anmerkungen zu einzelnen Artikeln wird im Rahmen der Ausfüh-

rungen zu den jeweiligen Bestimmungen unter Kapitel 5 näher eingegangen. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass sich die Nummerierung der Artikel im Zuge der Einarbei-

tung der Stellungnahmen bzw. Prüfung der Gesetzesvorlage durch den Rechts-

dienst der Regierung im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage teilweise geändert 

hat. Des Weiteren ist anzumerken, dass der Vollzug des Systemwechsels vom Kon-

zessionsregime zum Melderegime im Rundfunkbereich noch nicht Teil der Ver-

nehmlassungsvorlage war. Da es sich hierbei um eine Deregulierung in Form einer 

Vereinfachung des Marktzugangs und damit um eine für die Marktteilnehmer be-

günstigende Änderung handelt, wurde auf eine erneute Vernehmlassung verzich-

tet.  

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Abänderung des Mediengesetzes (MedienG) 

Zu Art. 1 Abs. 1, 3 und 4 

Die Bestimmung in Abs. 1 verweist bereits heute auf die RL-Definition, weshalb 

sich der Anpassungsbedarf auf die Aktualisierung des Verweises beschränkt, der 

neu auch Video-Sharing-Plattform-Anbieter umfasst. Ähnliches gilt für den Umset-

zungshinweis in Abs. 3 Bst. a. 

Zu Art. 1a 

Der Regelungsgehalt dieses neu eingeführten Artikels wurde in der Vernehmlas-

sungsvorlage noch unter Art. 1 Abs. 4 und 5 geführt. Durch die aktuelle RL-
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Umsetzung sind Bestimmungen in Art. 1a erforderlich, welche neu die Anzeige-

pflichten von Mediendiensteanbietern und Video-Sharing-Plattform-Anbietern, 

einschliesslich der Pflicht zur Führung eines Registers der der Rechtshoheit Liech-

tensteins unterstehenden Medieninhaber durch die Regulierungsbehörde, regeln. 

Auch hier sollen der Grundsatz auf Gesetzesebene und die Details auf Verord-

nungsebene geregelt werden. 

Zu Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 4b, 10, 10b, 21, 21a 22a bis 23, 24a und 26 

Der heute unter Art. 2 Ziff. 3 umfassend definierte Begriff des elektronischen Me-

diums stellt auf die Verbreitung unter Benutzung elektronischer Kommunikations-

netze ab und führt beispielhaft den Rundfunk sowie die Onlinemedien an. Ersteres 

ist nach wie vor richtig und gültig, während letzteres im Zuge der Überarbeitung 

der Systematik des Medienrechts im Bereich der elektronischen Medien zu strei-

chen ist. Der nach wie vor umfassende Begriff des elektronischen Mediums um-

fasst somit sowohl sämtliche Kategorien des Rundfunks, deren Charakteristikum 

die Linearität der Verbreitung ist („lineare elektronische Medien“) als auch sämt-

liche Kategorien von elektronischen Medien, die nichtlinear und insbesondere 

über das Internet verbreitet werden („nichtlineare elektronische Medien“). 

Der Begriff des Onlinemediums wurde mit der zwischenzeitlich knapp 15 Jahre al-

ten Stammfassung des Mediengesetzes etabliert und stellte damals eine Neu-

schöpfung dar.9 Vor dem Hintergrund des aktuellen Standes der Technik, der eine 

Abgrenzung der verschiedenen Kategorien von Onlinemedien notwendig macht, 

sowie der Systematik der aktuellen Fassung der AVMD-RL, die den Begriff „audio-

visueller Mediendienst“ als Überbegriff für Fernsehprogramme und audiovisuelle 

Mediendienste auf Abruf sowie audiovisuelle kommerzielle Kommunikation ver-

wendet, erscheint eine Anpassung der gegenständlichen Definition in Art. 2 Abs. 1 

                                                      
9  vgl. Bericht und Antrag Nr. 2005/6, 12 f. 
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Ziff. 4 und 4a sowohl aus systematischen wie auch aus inhaltlichen Gründen gebo-

ten. 

Eine Definition des „Video-Sharing-Plattform-Dienstes“ oder einer ähnlichen 

Dienstekategorie ist im heutigen Recht nicht vorhanden und daher in Art. 2 Abs. 1 

Ziff. 4b in Übereinstimmung mit der AVMD-RL-Definition neu einzuführen. Praxis-

gemäss kann und soll die RL-Definition weitestgehend übernommen werden, um 

eine harmonisierte Rechtsanwendung sicherzustellen. 

Der Begriff des „Medieninhabers“ gemäss Abs. 1 Ziff. 10 soll wie bisher umfassend 

sein und damit neu auch den Video-Sharing-Plattform-Anbieter umfassen; dies 

umso mehr, als dieser zentrale Begriff im Mediengesetz vielfach verwendet wird 

und auch für Video-Sharing-Plattform-Anbieter gelten soll. 

Die neu einzuführende Bestimmung unter Art. 2 Abs. 1 Ziff. 10b betreffend redak-

tionelle Entscheidung ist im Interesse der Konzeption des Mediengesetzes allge-

meiner zu fassen als die RL-Definition und auf sämtliche Medien, nicht nur audio-

visuelle Inhalte, auszudehnen. Dies deshalb, weil der sachliche Geltungsbereich 

des liechtensteinischen Mediengesetzes weiter gefasst ist als derjenige der AVMD-

RL. 

Die Übernahme des Wortlauts der RL-Definition in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 21 drängt sich 

durch die stringente Orientierung an der Systematik und dem Inhalt der AVMD-RL 

auf. Zur „Sendung“ zählen insbesondere Spielfilme, Videoclips, Sportberichte, Sit-

coms, Dokumentationen, Kindersendungen und Originalproduktionen. 

Die Definition in Ziff. 21a „nutzergeneriertes Video“ ist für den Bereich der Video-

Sharing-Plattform-Dienste relevant und im heutigen Recht nicht vorhanden und 

daher neu einzuführen. Praxisgemäss kann und soll auch hier die RL-Definition 

(weitestgehend) übernommen werden. 
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Die umzusetzende AVMD-RL verwendet den Begriff des „Mediendiensteanbie-

ters“ als Überbegriff für den Fernsehveranstalter einerseits und den Anbieter ei-

nes audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf andererseits, weshalb es einer Aus-

weitung des ursprünglichen Begriffs des Fernsehveranstalters auf die richtlinien-

konforme Begrifflichkeit des „Mediendiensteanbieters“ in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 22a 

bedarf. 

Abs. 1 Ziff. 22b definiert den Begriff des „Video-Sharing-Plattform-Anbieters“. Pra-

xisgemäss kann und soll auch hier die RL-Definition (weitestgehend) übernommen 

werden. Anlässlich der Behandlung des BuA betreffend den Beschluss 

Nr. 337/2022 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses10 in der Landtagssitzung vom 

5. April 2023 wurde die Frage gestellt, ob die RL überhaupt Auswirkungen auf die 

meistbenutzten Dienste wie Facebook, YouTube, Snapchat etc. habe, wenn für die 

Anwendbarkeit vorausgesetzt wird, dass ausländische Mediendiensteanbieter 

ihre Hauptverwaltung in einem EWR-Mitgliedstaat haben müssen oder die redak-

tionellen Entscheidungen über den audiovisuellen Mediendienst in einem EWR-

Mitgliedstaat getroffen werden müssen. Über die diesbezügliche Wirksamkeit 

bzw. die Erfassungsreichweite der AVMD-RL statuiert Erwägungsgrund 44, dass für 

die Anwendbarkeit der AVMD-RL die Gruppenstruktur der jeweiligen Anbieter 

massgeblich ist, wobei es ausreicht, wenn ein Gruppenmitglied seine Niederlas-

sung im EWR hat, wie bspw. Meta mit der Tochtergesellschaft Facebook Ltd. Ir-

land. Zuständig ist primär jene Regulierungsbehörde, in deren Hoheitsgebiet das 

europäische Gruppenmitglied niedergelassen ist (im genannten Beispiel ist dies 

Irland bzw. die irische Regulierungsbehörde). Die erwähnten populären Video-

Sharing-Plattform-Dienste wie Facebook und YouTube etc. waren ein Treiber für 

Art, Umfang und Inhalt der Regulierung von Video-Sharing-Plattform-Diensten. 

                                                      
10  BuA Nr. 23/2023. 
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Dasselbe gilt für die neu aufgenommenen Definitionen des „Fernsehprogramms“ 

(Ziff. 22 c) und des „Fernsehveranstalters“ (Ziff. 22 d). Die Neudefinition des Fern-

sehprogramms bringt das relevante Charakteristikum der linearen Verbreitung ex-

plizit zum Ausdruck, wodurch Klarheit und Rechtssicherheit geschaffen werden. 

Die ergänzte Definition des „Sponsorings“ der AVMD-RL erscheint sachgerecht 

und bildet die in den digitalen Medien vorkommenden Formen dieser Werbetä-

tigkeit besser ab, als die (noch) primär auf den Rundfunk zugeschnittene heutige 

Definition des MedienG, weshalb eine Übernahme der RL-Definition in Art. 2 

Abs. 1 Ziff. 23 angezeigt erscheint. 

In Art. 2 Ziff. 24a ist die Ergänzung der heutigen Definition der Produktplatzierung 

durch die Wendung „oder eines nutzergenerierten Videos“ ausreichend, um die 

betreffende RL-Definition umzusetzen. 

Art. 2 Ziff. 26 betreffend besondere Programmkonzessionen ist durch den System-

wechsel vom Konzessionsregime zum Melderegime im Rundfunkbereich hinfällig 

geworden und dementsprechend zu streichen. 

Zu Art. 6 Abs. 2 Bst. b und e 

Die AVMD-RL sieht unter Art. 6 Abs. 1 Bst. b vor, dass audiovisuelle Mediendienste 

keine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat gemäss 

Art. 5 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmen-

beschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI 

des Rates enthalten dürfen. Vor dem Hintergrund, dass die Richtlinie (EU) 

2017/541 keine Bedeutung für den EWR hat, war eine (weitgehend) deckungsglei-

che Regelung zu treffen. Dies umso mehr, als es angesichts der Entwicklung der 

Mittel zur Verbreitung von Inhalten über elektronische Kommunikationsnetze 

wichtig ist, die Allgemeinheit vor der Aufstachelung zu Terrorismus zu schützen. 
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Aus diesem Grund soll diese Bestimmung mit der Definition einer terroristischen 

Straftat gemäss § 278c StGB in Übereinstimmung mit den einschlägigen internati-

onalen Übereinkommen, die auch Liechtenstein ratifiziert hat, ergänzt werden. 

Grundlage des Art. 6 Abs. 2 Bst. e ist Art. 21 Abs. 1 und 2 der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union, 2010/C 83/02 (EU-Grundrechtecharta), dessen ak-

tuelle Fassung wie folgt lautet: 

„(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 

Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 

der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sons-

tigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-

mögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-

tung sind verboten.  

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwen-

dungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ver-

boten.“ 

Vor dem Hintergrund, dass auch die EU-Grundrechtecharta keine Bedeutung für 

den EWR hat, also nicht unmittelbar anwendbar ist, war der Wortlaut der gegen-

ständlichen Bestimmung entsprechend anzupassen und zu ergänzen. 

Zu Art. 12 Abs. 2, 5 und 6 

Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich steht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit, einem Eckpfeiler demo-

kratischer Systeme. Informationen über die Eigentümerstruktur von Medien-

diensteanbietern ermöglichen es Nutzern, sich in Fällen, in denen die Eigentums-

verhältnisse zu einer Kontrolle über die Inhalte der angebotenen Dienste oder zur 

Ausübung eines erheblichen Einflusses auf diese führen, ein fundiertes Urteil über 

die Inhalte zu bilden. In Abs. 2 und 6 (im Vernehmlassungsbericht Abs. 5) wird in 
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den bisherigen Bestimmungen zur Offenlegung die zusätzlich obligate Angabe von 

elektronischen Kontaktdaten ergänzt, wie dies auch die AVMD-RL für sämtliche 

Mediendiensteanbieter vorsieht. 

Des Weiteren wird in Abs. 5 (im Vernehmlassungsbericht Abs. 4a) die weiterrei-

chende Informationspflicht der Mediendiensteanbieter durch die AVMD-RL in ei-

ner auf das liechtensteinische Medienrecht mit seinem umfassenden Ansatz an-

gepassten Form umgesetzt. Sämtliche Medieninhaber sind daher verpflichtet, den 

Mitgliedstaat, dessen Regulierung sie unterworfen sind, sowie die zuständigen Re-

gulierungs- und Aufsichtsstellen offenzulegen. Dieses Erfordernis ist vor allem vor 

dem Hintergrund der uneingeschränkten Verbreitung aller audiovisuellen Medi-

endienste sowie der konsequenten Umsetzung des Herkunftslandprinzips inner-

halb des EWR erforderlich, um die Nutzer in die Lage zu versetzen, allfällige Be-

schwerden oder Meldungen bei der für einen konkreten Mediendiensteanbieter 

zuständigen Regulierungs- oder Aufsichtsstelle anzubringen. 

Zu Art. 40 Abs. 1 

Art. 40 Abs. 1 legt fest, dass kommerzielle Kommunikation aller Art bestimmten 

Anforderungen genügen muss. Die Umsetzung der AVMD-RL erfordert hier zusätz-

lich zur ursprünglichen Bestimmung die Ergänzung der explizit „leichten Erkenn-

barkeit“ einer entgeltlichen Veröffentlichung. Von einer leichten Erkennbarkeit 

kann dann ausgegangen werden, wenn die Pflichtangaben einfach und effektiv op-

tisch wahrnehmbar sind. 

Zu Art. 41 Abs. 1 Bst. b 

In Art. 41 Abs. 1 Bst. b wurde die Bestimmung bezüglich der Werbegrundsätze ge-

mäss der AVMD-RL mit einem Zusatz ergänzt, der sicherstellt, dass Werbung die 

definierten Tatbestände nicht nur nicht enthalten, sondern auch nicht fördern 

darf. 
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Die noch im Vernehmlassungsbericht angeführten Änderungen zu Abs. 1 Bst. c und 

e sind nicht mehr erforderlich, nachdem die konsolidierte Fassung des Medienge-

setzes bereinigt wurde. 

Zu Art. 43 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

Im Einleitungssatz der gegenständlichen Bestimmung war in Übereinstimmung 

mit Art. 9 Abs. 1 Bst. g AVMD-RL die bisherige Wendung „körperlich oder seelisch“ 

durch die unter anderem bereits in Art. 76a Abs. 1 und 2 verwendete Wendung 

„körperlich, geistig oder sittlich“ zu ersetzen. Diese Wendung entspricht nach Auf-

fassung des Richtliniengebers besser den aktuellen Gegebenheiten und Anforde-

rungen. 

In Abs. 2 dieser Bestimmung werden die Begriffe Fernsehveranstalter und Anbie-

ter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf durch den Begriff Medien-

diensteanbieter gemäss Art. 2 Abs. 1 Ziff. 22a, der beide Kategorien umfasst, er-

setzt. 

Zu Art. 44 

Die Bestimmung des Art. 44 wird redaktionell an den ausgedehnten Umfang der 

AVMD-RL, d.h. in Bezug auf die revidierten sowie ergänzten Definitionen in Art. 2, 

angepasst. Wesentlich ist dabei, dass die gegenständliche Bestimmung nach wie 

vor über den sachlichen Geltungsbereich der AMVD-RL hinausgeht, denn das Me-

diengesetz umfasst im Gegensatz zur AMVD-RL auch den Hörfunk, weshalb der 

insoweit umfassendere Rundfunkbegriff beibehalten und durch die beiden ande-

ren, der AVMD-RL entnommenen Begriffsbestimmungen – audiovisuelle Medien-

dienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste – ergänzt werden soll. 
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Zu Art. 58 Abs. 5 

Aufgrund der Ablösung des Konzessionsregimes durch das Melderegime sind so-

wohl der Terminus Konzessionsbehörde als auch die Programmkonzession obsolet 

und daher zu streichen. 

Überschrift vor Art. 59 

Aufgrund des Systemwechsels im Rundfunkbereich wird das Konzessionsregime 

durch ein reines Melderegime ersetzt. Dementsprechend ist die Kapitelüberschrift 

«Programmkonzession» zu streichen und durch den Begriff «Meldung von Rund-

funkprogrammen» zu ersetzen. Dies entspricht auch dem Trend des konzessions- 

bzw. zulassungsfreien Rundfunks. Darüber hinaus stellt das Melderegime, wie in 

anderen Sektoren, ein griffiges, repressives Instrumentarium bei grundsätzlicher 

Betätigungsfreiheit dar, um den regulatorischen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Das Meldesystem entspricht gerade im Medienbereich auch den aktuellen Anfor-

derungen einer technologieneutralen Verbreitung und der entsprechenden An-

passung des Rechtsrahmens zur Erfüllung dieser Anforderung. Die vorgenomme-

nen Änderungen stellen eine Deregulierung dar, d.h. die Markteintrittsbarrieren 

wurden grundsätzlich gesenkt. Dies führt zudem zu keinen verwaltungstechni-

schen Auswirkungen auf dem Anbietermarkt, da Liechtenstein derzeit keine Kon-

zessionsinhaber nach dem Mediengesetz hat. 

Zu Art. 59 

Art. 59 Abs. 1 in seiner geltenden Fassung setzte eine Programmkonzession be-

schränkt auf Radio- und Fernsehprogramme zur Nutzung von (analogen und digi-

talen) terrestrischen Frequenzen oder Satellitenübertragungskapazitäten voraus. 

Dementsprechend waren hierbei die Markteintrittsschranken für Rundfunk bisher 

strenger als beispielsweise für Video-Sharing-Plattform-Dienste. Wie oben ausge-

führt, soll das Konzessionsregime in der gegenständlichen Vorlage in konsequen-

ter Verfolgung eines technologieneutraleren Ansatzes durch ein Melderegime 
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abgelöst werden. Neu werden sowohl Rundfunk als auch Videostreaming, unab-

hängig von der Verbreitungsart (linear oder nichtlinear), den gleichen Marktein-

trittskriterien unterliegen, wodurch auch die technologieneutrale Verbreitung der 

Medien gefördert wird. 

Dementsprechend ist für die in Abs. 1 angeführte Veranstaltung eines Radio- oder 

Fernsehprogramms nunmehr eine reine Meldepflicht gegenüber der Regulie-

rungsbehörde vorzuschreiben. Dies entspricht zudem dem systematisch einheitli-

chen Ansatz des MedienG, wonach der in Art. 59 definierte Umfang der Melde-

pflicht auch sinngemäss auf die in Art. 82 ff. angeführten Audiovisuelle Medien-

dienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste anzuwenden ist. 

Abs. 2 definiert den Umfang bzw. die Mindestangaben der in Abs. 1 angeführten 

Meldepflicht, welche sich an der im Sektor der elektronischen Kommunikation sta-

tuierten Meldepflicht (Art. 43 KomG i.V.m. Art. 4 VKND) orientiert. Zudem verlangt 

Bst. c die vollständige Offenlegung der Eigentums- und Treuhandverhältnisse so-

wie aller Rechtsbeziehungen zu Rundfunkveranstaltern und Unternehmen in me-

dienrelevanten Märkten. 

Abs. 3 ermächtigt die Regierung das Nähere über die Meldepflicht, einschliesslich 

der Erhebung einer angemessenen jährlichen Meldeabgabe, per Verordnung zu 

regeln. 

Zu Art. 60 bis 66 

Art. 60 bis 66 sind aufgrund der Ablösung des Konzessionsregimes durch das Mel-

deregime obsolet und daher zu streichen. 

Zu Art. 67 

Art. 67 entspricht materiell grundsätzlich der bereits bestehenden Norm und 

wurde aufgrund des Systemwechsels (Melderegime anstelle von Konzessionsre-

gime) lediglich redaktionell angepasst.  
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Zu Art. 70a 

Die Liberalisierung der Produktplatzierung hat nicht zu der erwarteten Verbrei-

tung dieser Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation geführt. Insbeson-

dere hat das allgemeine Verbot der Produktplatzierung, von einigen Ausnahmen 

abgesehen, keine Rechtssicherheit für Mediendiensteanbieter geschaffen. Des-

halb sieht die AVMD-RL neu vor, dass die Produktplatzierung in allen audiovisuel-

len Mediendiensten und Video-Sharing-Plattform-Diensten mit bestimmten Aus-

nahmen erlaubt sein soll. Bei der Produktplatzierung wird dementsprechend das 

bisherige generelle Verbot aufgehoben, der sog. Opt-out-Ansatz also durch eine 

sog. Opt-in-Lösung ersetzt, bei der die Voraussetzungen kumulativ vorliegen müs-

sen. Dennoch können die Mitgliedstaaten strengere Vorschriften erlassen, wenn 

sie dies wünschen. Von dieser Möglichkeit zur Verschärfung der Vorgaben hat die 

Regierung in Übereinstimmung mit dem betont liberalen und anbieterfreundli-

chen Ansatz des Mediengesetzes wie schon in der Vergangenheit keinen Gebrauch 

gemacht. Grundsätzlich ist Produktplatzierung somit neu zulässig, abgesehen von 

einer begrenzten Negativliste von Sendungen, in denen sie untersagt ist: Dies sind 

Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Verbrau-

chersendungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen (oder Sen-

dungen, deren Hauptzielgruppe Kinder sind). Ausserdem gelten für die Produkt-

platzierung weiterhin strenge Kennzeichnungsvorschriften, um eine Irreführung 

der Nutzer und Verbraucher zu verhindern. 

Zu Art. 72 Abs. 2 und 3 

Um den Zusammenhang von Sendungen nicht zu beeinträchtigen, sieht die Um-

setzung von Art. 19 Abs. 2 der AVMD-RL in Art. 72 Abs. 2 MedienG vor, dass einzeln 

gesendete Werbespots und Teleshopping-Spots die Ausnahme bilden müssen. Für 

Sportveranstaltungen wurde diese Einschränkung von der AVMD-RL aufgehoben, 

sodass diesbezüglich einem entsprechenden Marktbedürfnis folgend einzeln ge-

sendete Spots während der Übertragung ohne Einschränkung zulässig sind. 
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Teleshopping war bisher in der Bestimmung von Abs. 3 der Fernsehwerbung 

gleichgestellt. Gemäss der AVMD-RL wird dies nun geändert und die Bestimmung 

um den Zusatz der Untersagung von Teleshopping während Kindersendungen er-

gänzt. Dadurch soll die Regelung zu einem stärkeren Schutz von Kindern beitragen. 

Zu Art. 73 

Abs. 1 führt hinsichtlich der Beschränkungen für Rundfunkwerbung zu einer ge-

wissen Liberalisierung, denn neu gelten die prozentualen Werbebeschränkungen 

nicht mehr absolut, sondern nur noch innerhalb von bestimmten Zeitfenstern. Es 

ist jedoch auch erforderlich, diesbezüglich ein ausreichend hohes Mass an Ver-

braucherschutz aufrechtzuerhalten, da eine derartige Flexibilität dazu führen 

könnte, dass die Zuschauer während der Hauptsendezeit einem Übermass an 

Werbung ausgesetzt werden. Statt den bisherigen zwölf Minuten pro Stunde dür-

fen Rundfunkanstalten nunmehr in der Zeit von 18:00 bis 00:00 Uhr insgesamt 72 

Minuten Werbung frei verteilen. Bestimmte Programme wie Spielfilme dürfen 

hierbei höchstens alle 30 Minuten unterbrochen werden. 

Abs. 2 stellt klar, dass die Sendezeit für Hinweise eines Fernsehveranstalters auf 

seine eigenen Sendungen und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sen-

dungen abgeleitet sind, nicht in die maximale Sendezeit für Fernsehwerbung und 

Teleshopping eingerechnet wird. Ausserdem gehören viele Fernsehveranstalter zu 

grösseren Sendergruppen und geben nicht nur Hinweise im Zusammenhang mit 

ihren eigenen Sendungen und Begleitmaterialien, die direkt von diesen Sendun-

gen abgeleitet sind, sondern auch in Bezug auf Sendungen und audiovisuelle Me-

diendienste anderer Teile derselben Sendergruppe. Die Sendezeit für derartige 

Hinweise sollte ebenfalls nicht in die maximalen Sendezeiten für Fernsehwerbung 

und Teleshopping einbezogen werden. 

Zudem werden neutrale Einzelbilder und redaktionelle Inhalte von Fernsehwerbe- 

oder Teleshoppingspots und einzelne Spots voneinander getrennt. Dies 
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ermöglicht es dem Fernsehzuschauer, genau zu unterscheiden, wann eine Art au-

diovisueller Inhalt endet und die andere Art beginnt. Es wird klargestellt, dass 

neutrale Einzelbilder nicht unter die quantitative Obergrenze für Fernsehwerbung 

fallen. Damit soll ebenfalls sichergestellt werden, dass die für neutrale Einzelbilder 

verwendete Sendezeit nicht in die Werbezeit eingerechnet wird und dass die Wer-

beeinnahmen nicht beeinträchtigt werden. 

Zu Art. 76a  

Die zwei wichtigsten Aspekte des Art. 76a können wie folgt umschrieben werden: 

Die vormaligen Art. 12 (nichtlinear) und Art. 27 (linear) der AVMD-RL11 sind gestri-

chen und stattdessen in Art. 6a AVMD-RL als jugendschutzbezogene Vorschrift, die 

für alle Mediendiensteanbieter gilt, vereinheitlicht und vereinfacht worden. 

Zudem ist für die Video-Sharing-Plattform-Dienste die Bestimmung durch die et-

was allgemeiner gehaltenen Formulierung auch auf diese ausgedehnt worden (vgl. 

Art. 82 Abs. 2). Entscheidend ist, dass die Verpflichtung jetzt einheitlich gilt für 

beide Arten von Mediendiensteanbietern und die Differenzierung nach der allfäl-

ligen Problematik der Inhalte und nicht mehr nach Typ des Angebots bzw. Anbie-

ters zu erfolgen hat. Dies entspricht dem technologieneutralen und inhaltsbezo-

genen Ansatz, den das liechtensteinische Medienrecht seit jeher verfolgt. 

Nachdem die Systematik des Liechtensteinischen Mediengesetzes nach wie vor 

zwischen den besonderen Bestimmungen für lineare Medien, einschliesslich des 

Hörfunks (Art. 55 ff.), und nichtlineare Medien (Art. 82 f) differenziert, wurden die 

Richtlinienvorgaben dahingehend umgesetzt, dass in der gegenständlichen Be-

stimmung weiterhin die Fernsehveranstalter adressiert werden, während im 

                                                      
11  Vgl. Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinie-

rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audio-
visueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste). 
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Wege des Verweises in Art. 82 Abs. 2 die Vorgaben für die Anbieter audiovisueller 

Mediendienste auf Abruf sowie Video-Sharing-Plattform-Dienste für anwendbar 

erklärt werden. 

Der revidierte Abs. 1 sieht nun vor, dass sämtliche Fernsehveranstalter Inhalte, die 

die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, derart bereitstellen, 

dass diese durch Kinder und Jugendliche üblicherweise nicht gehört oder gesehen 

werden können. Das jeweils anzuwendende Schutzmittel soll dabei proportional 

zur Intensität der potenziellen Entwicklungsbeeinträchtigung des Inhaltes gewählt 

werden. 

Abs. 2 dieser Vorlage setzt Art. 6a Abs. 2 der AVMD-RL um, wonach zu Zwecken 

des Jugendschutzes erhobene personenbezogene Daten von Minderjährigen nicht 

zu kommerziellen Zwecken genutzt werden dürfen. Kommerzielle Zwecke umfas-

sen insbesondere Direktwerbung, Profiling und Werbung, die auf das Nutzungs-

verhalten abgestimmt ist. 

Da heutzutage redaktionelle Inhalte auch online gefunden werden können, wurde 

die Regelung dieses Artikels dahingehend erweitert, dass es online eine Altersve-

rifizierung geben muss, oder andere technische Systeme, die den Zugriff verhin-

dern. Demensprechend bestimmt Abs. 3, dass Fernsehveranstalter den Nutzern 

ausreichende Informationen über Angebotsinhalte zur Verfügung stellen müssen, 

welche die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen potentiell beeinträchtigen 

könnten. Die Beschreibung des Schädigungspotentials dieser Angebote hat in sys-

tematisierter Form zu erfolgen. Entsprechend dem Erwägungsgrund 19 der 

AVMD-RL kann dies beispielsweise mithilfe eines Systems von Inhaltsdeskriptoren, 

eines akustischen Warnhinweises, einer optischen Kennzeichnung oder eines an-

deren Mittels erfolgen, das die Art des Inhalts beschreibt. 
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Abs. 4 räumt der Regierung die Ermächtigung ein, das Nähere über den Schutz 

Minderjähriger bei Fernsehprogrammen, insbesondere über die Massnahmen 

nach Abs. 1 in Übereinstimmung mit Art. 6a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verord-

nung zu regeln. 

Zu Art. 79 Abs. 3 

Die gegenständliche Bestimmung ist im Lichte der entsprechenden Abänderung 

des Art. 3 AVMD-RL dahingehend anzupassen, als nicht mehr klar zwischen der 

„Untersagung der Weiterverbreitung“ einerseits und der „vorläufigen Ausset-

zung“ andererseits zu differenzieren ist. 

Die Regelung der in der AVMD-RL vorgesehenen Aussetzungstatbestände sowie 

des entsprechenden Verfahrens auf Verordnungsebene drängt sich indes weiter-

hin schon deshalb auf, weil der Detaillierungsgrad und Umfang dieser Vorschriften 

sowie die erforderliche Flexibilität eine Regelung auf Verordnungsebene nahe le-

gen. 

In Übereinstimmung mit der Systematik des Mediengesetzes werden auch in der 

gegenständlichen Bestimmung weiterhin Fernsehveranstalter adressiert, wäh-

rend im Wege des Verweises in Art. 82 Abs. 2 die Vorgaben für die Anbieter audi-

ovisueller Mediendienste auf Abruf sowie Video-Sharing-Plattform-Dienste für an-

wendbar erklärt werden. 

Zu Art. 81 

Aufgrund der Ablösung des Konzessionsregimes durch das Melderegime war der 

bisherige Art. 81 «Besondere Programmkonzessionen» ersatzlos zu streichen. 

Stattdessen wird an dieser Stelle ein neuer Abschnitt 7 betreffend die Untersagung 

der Verbreitung von Rundfunkprogrammen durch die Regulierungsbehörde ein-

geführt. 
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Die gegenständliche Bestimmung regelt nunmehr die Zulässigkeit der Untersa-

gung der Verbreitung eines Radio- oder Fernsehprogramms durch die Regulie-

rungsbehörde und orientiert sich dabei materiell am (heutigen) Entzug der Pro-

grammkonzession:  

- gemäss Bst. a bei wiederholten Verstössen des Rundfunkveranstalters in sei-

nem Programm gegen die Bestimmungen der vorliegenden Gesetzesvor-

lage;  

- gemäss Bst. b, wenn sich das Programm in wesentlichen Teilen an die Bevöl-

kerung eines anderen Vertragsstaates des Europäischen Übereinkommens 

über das grenzüberschreitende Fernsehen richtet und sich der Rundfunkver-

anstalter sich aus dem Grund in Liechtenstein niedergelassen hat, um Best-

immungen des betreffenden Staates zu umgehen;  

- gemäss Bst. c verweist auf die angeführten Gründe nach Art. 58 Abs. 1. 

Abs. 2 legt fest, dass eine etwaige Untersagung der Verbreitung von der Regulie-

rungsbehörde vorab schriftlich angedroht werden muss. 

Abschliessend wird in Abs. 3 festgestellt, dass ein durch die rechtmässige Untersa-

gung der Verbreitung eingetretener Vermögensnachteil des Rundfunkveranstal-

ters nicht zu entschädigen ist. 

Überschrift vor Art. 82 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Standes der Technik, der eine Abgrenzung der 

verschiedenen Kategorien von Onlinemedien notwendig macht, sowie der Syste-

matik der aktuellen Fassung der AVMD-RL, soll die Kapitelüberschrift «Audiovisu-

elle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste» noch spezifi-

scher definieren, wer Adressat der folgenden Bestimmungen ist. 
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Zu Art. 82 

Wie bereits erwähnt, beruht die Systematik des Mediengesetzes auf der Differen-

zierung von linearen Medien, einschliesslich des Hörfunks (Art. 55 ff.), einerseits 

und nichtlinearen Medien (Art. 82 f) andererseits. Diese Systematik hat sich bisher 

bewährt und soll grundsätzlich beibehalten werden. Dies umso mehr, als der um-

fassende und technologieneutrale Ansatz des Mediengesetzes diesem dynami-

schen Rechtsbereich gerecht wird und bekanntermassen nicht nur sämtliche 

elektronische Medien, die in der AVMD-RL geregelt sind, sondern alle Medienka-

tegorien überhaupt abdeckt. Vor diesem Hintergrund waren die Bestimmungen 

betreffend die nichtlinearen elektronischen Medien dahingehend anzupassen, 

dass neben den bereits bisher umfassten audiovisuellen Mediendiensten auf Ab-

ruf neu auch die Video-Sharing-Plattform-Dienste hier aufzunehmen und zu regeln 

sind, und zwar dergestalt, dass einerseits das gesamte Unterkapitel entsprechend 

überschrieben wurde und andererseits auf die auch für diese Medienkategorien 

geltenden Bestimmungen betreffend die linearen elektronischen Medien (Rund-

funk) verwiesen wird (Abs. 2). Gleichzeitig wurden die notwendigen redaktionel-

len Anpassungen vorgenommen. 

Zu Art. 82a  

Die Revision des Art. 82a ist insoweit redaktioneller Natur, als neu auch die Video-

Sharing-Plattform-Dienste explizit in die Meldepflicht aufgenommen worden sind. 

So wurde der Begriff gemäss den Definitionsbestimmungen dieser Vorlage in 

Art. 2 Ziff. 4 MedienG an die RL-Definition angepasst. Am reinen Meldeprinzip soll 

für die nichtlinearen elektronischen Medien explizit festgehalten werden, denn 

auch dieses hat sich in der Praxis bewährt. 

Abs. 2 regelt den Umfang der Meldepflicht von audiovisuellen Mediendiensten auf 

Abruf und Video-Sharing-Plattform-Diensten analog den Vorgaben für die 
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Veranstaltung eines Radio- oder Fernsehprogramms mit sinngemässem Verweis 

auf den entsprechenden Art. 59 Abs. 2 bis 6. 

Zu Art. 82b  

Die AVMD-RL verlangt in Art. 13 auch und gerade für die audiovisuellen Medien-

dienste auf Abruf (bspw. Netflix, Amazon Prime, etc.) die Einführung einer Pro-

grammquotenregelung, wie sie heute bereits für Fernsehveranstalter gilt (Art. 76; 

Quote von mind. 10%). Inhaltlich unterscheidet sich die Programmquote für An-

bieter audiovisueller Mediendienste auf Abruf, denn diese haben sicherzustellen, 

dass ihre Kataloge mindestens 30% europäische Werke enthalten. 

Zur Herausstellung gehört, dass europäische Werke durch Erleichterung des Zu-

gangs zu diesen Werken gefördert werden. Eine Herausstellung kann durch ver-

schiedene Mittel gewährleistet werden, beispielsweise durch einen speziellen Be-

reich für europäische Werke, der von der Hauptseite des Dienstes aus erreichbar 

ist, durch die Möglichkeit, mit dem als Bestandteil dieses Dienstes verfügbaren 

Suchwerkzeug nach europäischen Werken zu suchen, durch die Nutzung europäi-

scher Werke in Kampagnen dieses Dienstes oder durch einen Mindestanteil euro-

päischer Werke, für die im Katalog dieses Dienstes zum Beispiel mit Bannern oder 

ähnlichen Instrumenten geworben wird. 

Zu Art. 82c  

Dem Kinder- und Jugendschutz kommt insbesondere im Bereich der nichtlinearen 

elektronischen Medien im Allgemeinen und der Video-Sharing-Plattform-Dienste 

im Besonderen grosse Bedeutung zu, weshalb neu in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben der AMVD-RL spezifische Schutzpflichten für diese Medienkategorien 

normiert werden. Neben den klassischen problematischen Inhalten (Pornographie 

etc.) haben sich gerade in diesem Medienbereich neue Phänomene wie die „Hass-

rede“ etc. etabliert, die über Plattformen verbreitet werden, weshalb mit den bis-

herigen, auf lineare elektronische Medien zugeschnittenen Bestimmungen nicht 
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mehr das Auslangen gefunden werden konnte. Vor diesem Hintergrund waren mit 

Bezug auf die immer bedeutsamere Kategorie der Plattformbetreiber in Ergänzung 

zu den Haftungsgrundsätzen des E-Commerce-Gesetzes12 (Art. 13 ff.) klare Rechts-

pflichten für diese Anbieterkategorie zu normieren. 

Die Schutzpflichten in Abs. 1 konzentrieren sich auf den Schutz elementarer 

Rechtsgüter wie Jugendschutz, Schutz gegen Hassrede und strafbare Kommunika-

tionsinhalte. 

Abs. 2 verweist auf die Anwendbarkeit der werberechtlichen Basisregelung des 

Art. 40 ff. MedienG sowie des Tabakpräventionsgesetzes für Plattformen (Tren-

nung und Erkennbarkeit von Werbung, Verbot bestimmter Werbeinhalte). 

Bei den Vorgaben, die den Plattformbetreibern durch das nationale Recht in Abs. 3 

zu setzen sind, setzt die Richtlinie auf ein umfangreiches Instrumentarium eher 

„weicher“ Massnahmen, insbesondere die Verpflichtung zur Einrichtung von Be-

wertungs- und Beanstandungsmechanismen (sog. „flagging“ und „rating“ Be-

schwerdemanagement) durch die Plattformanbieter. Zweckmässigerweise wer-

den diese Vorgaben auf Verordnungsebene umgesetzt, um die notwendige Aktu-

alität und Flexibilität der Regelungen sicherzustellen. 

Zu Art. 82d  

Die Umsetzung von Art. 28b Abs. 7 und 8 AVMD-RL erfordert, dass zur Beilegung 

von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-Plattform-Anbietern be-

züglich der Anwendung von Art. 82d MedienG aussergerichtliche Rechtsbehelfs-

verfahren zur Verfügung stehen. Diese Verfahren sollen eine unparteiische 

                                                      
12 Gesetz vom 16. April 2003 über den elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce-Gesetz; ECG), LGBl. 

2003 Nr. 133. 
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Streitbeilegung ermöglichen und dem Nutzer nicht seinen Rechtsschutz nach na-

tionalem Recht entziehen. 

Die vorgeschlagene Regelung orientiert sich an dem bereits bewährten Streit-

schlichtungsmechanismus der Kommunikationsgesetzgebung (Art. 59 KomG), und 

zwar in der mit Gesetz vom 5. März 2020 über die Abänderung des Kommunikati-

onsgesetzes, LGBl. 2020 Nr. 161, novellierten Fassung. 

Zu Art. 86 

Die novellierte Richtlinie enthält in Art. 30 Abs. 1 AVMD-RL detaillierte Vorgaben 

betreffend die unabhängigen Regulierungsbehörden, die von den Mitgliedstaaten 

zur Vollziehung der umzusetzenden Bestimmungen einzurichten sind. Das Medi-

engesetz verfolgt bekanntermassen einen umfassenden Ansatz, der nicht nur den 

Bereich der vorliegenden AVMD-RL abdeckt, weshalb die Vollzugskompetenzen 

zwischen der Regierung einerseits und der einzurichtenden Regulierungsbehörde 

andererseits aufzuteilen sind. Dementsprechend wird die Regierung in Art. 86 wei-

terhin als Aufsichtsbehörde genannt und es werden ihre Kompetenzen auf die aus-

serhalb des Vollzugs der umgesetzten Bestimmungen der AVMD-RL beschränkt: 

Dabei verbleibt die Rechtsaufsicht über die Medienkommission gemäss Abs. 1 

Bst. a weiterhin als Aufgabe der Regierung, da es sich hierbei um eine richtlinien-

fremde Aufsichtskompetenz handelt, die nicht auf die Regulierungsbehörde über-

tragen werden soll. 

Aus Bst. c folgt, dass die Regierung entweder eine Regulierungsbehörde errichtet 

oder eine bestehende Amtsstelle, wie etwa das Amt für Kommunikation, das diese 

Funktion heute aufgrund der Delegation der Geschäfte zur selbstständigen Erledi-

gung gemäss Art. 86 Abs. 2 MedienG ausübt, benennt. Die Funktion als «Konzes-

sionsbehörde» wird in einer an das Melderegime angepassten Form von der Re-

gierung an die gemäss Bst. c zu benennende Regulierungsbehörde übertragen. 
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Das zu Bst. a Ausgeführte gilt gleichermassen für Bst. b in Bezug auf die der Regie-

rung bereits heute zukommende Zuständigkeit betreffend die Sicherung der Mei-

nungs- und Angebotsvielfalt nach Art. 89 des Gesetzes. 

Zu Art. 87 

Die Bestimmung in Art. 87 betreffend Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 

kann im Rahmen der Revision des Mediengesetzes an dieser Stelle gestrichen wer-

den, da sie neu aus systematischen Gründen unter Art. 89c eingefügt wird. Damit 

sollen sämtliche Bestimmungen, die den Kompetenzbereich der Regulierungsbe-

hörde betreffen, in systematischem Zusammenhang geregelt werden. Inhaltlich 

erfährt die Bestimmung keine Änderung. 

Zu Art. 89a 

Diese Bestimmung wird aus systematischen Gründen unter Art. 89a mit der ent-

sprechenden Überschrift Regulierungsbehörde eingeführt. Damit sollen sämtliche 

Bestimmungen, die den Kompetenzbereich der Regulierungsbehörde betreffen, in 

systematischem Zusammenhang geregelt werden. Inhaltlich erfährt die Bestim-

mung keine Änderung. Dies betrifft auch die weiteren Artikel in Zusammenhang 

mit der Regulierungsbehörde. Wie erwähnt, werden die neu der Regulierungsbe-

hörde übertragenen Geschäfte bereits heute aufgrund der Delegation der Ge-

schäfte zur selbstständigen Erledigung gemäss dem bestehenden Art. 86 Abs. 2 

MedienG durch das Amt für Kommunikation besorgt. Des Weiteren sieht die Richt-

linie vor, dass der Regulierungsbehörde die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-

derlichen personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen sind. 

Art. 30 AVMD-RL schreibt vor, dass die nationalen Regulierungsbehörden ihre Be-

fugnisse unparteiisch und transparent im Einklang mit den Zielen der AVMD-RL, 

insbesondere Medienpluralismus, kulturelle Vielfalt, Verbraucherschutz, Binnen-

markt und Förderung des fairen Wettbewerbs, ausüben. Zu diesem Zweck sieht 
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Art. 30 AVMD-RL konkret vor: „Die nationalen Regulierungsbehörden oder -stellen 

holen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ihnen nach nationalem Recht zur 

Umsetzung des Unionsrechts übertragenen Aufgaben weder Weisungen einer an-

deren Stelle ein noch nehmen sie solche entgegen. Dies steht einer Aufsicht im 

Einklang mit dem nationalen Verfassungsrecht nicht entgegen.“ Diesen Vorgaben 

wird durch die Weisungsfreiheit der Regulierungsbehörde bei der Erfüllung von 

regulatorischen Aufgaben in Abs. 2 Rechnung getragen. Gleichzeitig ist durch die 

innerstaatliche Rechtsschutzgarantie sowie das Verwaltungsbeschwerdeverfah-

ren gewährleistet, dass sich Betroffene gegen Entscheidungen und Verfügungen 

der Regulierungsbehörde mit geeigneten rechtlichen Mitteln wehren können. 

Zu Art. 89b 

Abs. 1 beinhaltet in Übereinstimmung mit den EWR-rechtlichen Vorgaben zum ei-

nen eine Generalklausel hinsichtlich der Vollzugskompetenz der Regulierungsbe-

hörde und zum anderen einen demonstrativen Katalog der Aufgaben der Regulie-

rungsbehörde. Wie oben ausgeführt, besorgt das Amt für Kommunikation bereits 

heute aufgrund einer entsprechenden Delegation der Regierung die in Bst. a bis e 

genannten Aufgaben (vgl. Art. 86 Abs. 2 MedienG iVm Art. 6 MedienV), sodass sich 

bezüglich der Regulierungspraxis keine grundlegenden Änderungen ergeben soll-

ten. 

Bst. a wurde im Vergleich zur Vernehmlassungsvorlage dahingehend abgeändert, 

dass nunmehr aufgrund der Ablösung des Konzessionsregimes durch das Melde-

regime in Bezug auf Art. 59 ff. MedienG nicht mehr von der Erteilung, Abänderung 

und dem Entzug von Programmkonzessionen gesprochen wird, sondern der Ent-

gegennahme von Meldungen und der Führung eines Melderegisters (Art. 59 und 

Art. 82a). Bst. b ermächtigt die Regulierungsbehörde in Bezug auf Art. 58 und 60 

zur Untersagung der Verbreitung oder Weiterverbreitung von Rundfunkprogram-

men. 
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Die in der Vernehmlassungsvorlage unter Bst. b enthaltene Entgegennahme vor-

lagepflichtiger Dokumente (Art. 77) und die Einholung von Informationen im Zu-

sammenhang mit dem Europäischen Übereinkommen über das grenzüberschrei-

tende Fernsehen (Art. 78) findet sich neu unter Bst. c. 

Zu Art. 89c 

Art. 89 c Abs.1 und 2 entsprechen im Wesentlichen dem geltenden Art. 87. Die 

Bestimmung in Abs. 3 dient als notwendige rechtliche Grundlage für den mögli-

chen Informationsaustausch der unabhängigen Regulierungsbehörden unterei-

nander sowie mit der EU-Kommission bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde (ESA) 

als deren Pendant für die EWR/EFTA-Staaten. 

Damit eine wirksame Umsetzung der Richtlinie gewährleistet werden kann, 

kommt es darauf an, dass ein Register über die ihrer Rechtshoheit unterworfenen 

Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter erstellt und ge-

führt wird und dieses regelmässig den jeweils zuständigen unabhängigen Regulie-

rungsbehörden oder -stellen und der EU-Kommission bzw. der ESA übermittelt 

wird. 

Zu Art. 89d 

Art. 30 Abs. 6 AVMD-RL schreibt vor, dass jede Partei, die einem Beschluss einer 

nationalen Regulierungsstelle unterliegt, das Recht haben sollte, bei einer von den 

beteiligten Parteien unabhängigen Stelle einen Rechtsbehelf einzulegen. Diese 

Stelle kann ein Gericht sein. Das Beschwerdeverfahren verläuft innerhalb des na-

tional üblichen Rechtsschutzsystems. Diese Bestimmung bedingt eine redaktio-

nelle Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes. 

Im Zuge der Behandlung des BuA betreffend den Beschluss Nr. 337/2022 des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses anlässlich der Landtagssitzung vom 5. April 2023 

wurde die Frage gestellt, wie die Regierung Erwägungsgrund 55 der Richtlinie, 
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gemäss welchem auf nationaler Ebene wirksame Beschwerdeverfahren eingeführt 

werden sollen, umzusetzen gedenke. In Übereinstimmung mit dem Rechts-

schutzsystem innerhalb des Verwaltungsrechts wurde gegen Entscheidungen und 

Verfügungen der Regulierungsbehörde ein Rechtszug an die Beschwerdekommis-

sion für Verwaltungsangelegenheiten (VBK) und weiter an den Verwaltungsge-

richtshof (VGH) eingerichtet. In Übereinstimmung mit den Richtlinienvorgaben so-

wie in Abkehr der allgemeinen Prinzipien des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens 

beschränkt sich die Prüfungskompetenz auf Rechts- und Sachfragen und es kommt 

Beschwerden gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde 

grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zu. 

Zu Art. 93 Abs. 1a bis 3 und 5 

Als Konsequenz der Neuverteilung der Kompetenzen zwischen der Regierung ei-

nerseits und der Regulierungsbehörde andererseits in den neuen Art. 86a ff. wa-

ren auch die Zuständigkeiten für die Sanktionierung der betreffenden Normen neu 

zu verteilen, wobei die Tatbestände selbst grösstenteils unverändert beibehalten 

worden sind, d. h. der Straftatenkatalog wurde inhaltlich nicht verändert, lediglich 

redaktionelle Anpassungen aufgrund des Systemwechsels vom Konzessionsre-

gime zum Melderegime waren geboten. 

Zu Art. 95  

Diese Bestimmung war im Lichte der neu eingeführten bzw. revidierten Verord-

nungskompetenzen der Regierung neu zu fassen. 

Zu II. Änderung von Bezeichnungen 

Durch den Systemwechsel vom Konzessionsregime zum Melderegime sowie der 

neuen Kompetenzverteilung zugunsten des Amtes für Kommunikation als Regulie-

rungsbehörde werden die Bezeichnungen „Konzessionsbehörde“ und „Aufsichts-

behörde“ obsolet und sind durch die Bezeichnung „Regulierungsbehörde“ zu er-

setzen. 
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Durch die Anpassung der Begriffsbestimmungen an die AVMD-RL werden die Be-

zeichnungen „Onlinemedium“ bzw. „Onlinemedien“ oder „rundfunkähnliches On-

linemedium“ bzw. „rundfunkähnliche Onlinemedien“ obsolet und sind durch die 

Bezeichnung „audiovisueller Mediendienst auf Abruf oder Video-Sharing-Platt-

form-Dienst“ zu ersetzen. 

Zu II. Übergangsbestimmung 

Ungeachtet des Umstands, dass aktuell keine Programmkonzessionen vergeben 

sind, wurde eine entsprechende Übergangsbestimmung eingeführt, um klarzustel-

len, dass sich die Meldepflicht auch auf Konzessionsinhaber erstreckt und diese 

binnen einer angemessenen Übergangsfrist eine Meldung zu machen haben. 

Zu IV. Inkrafttreten  

Das Gesetz soll gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschus-

ses Nr. 337/2022 vom 9. Dezember 2022 zur Änderung von Anhang XI (Elektroni-

sche Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Informationsgesellschaft) und 

Protokoll 37 des EWR-Abkommens in Kraft treten. 

5.2 Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes (TPG) 

Zu Art. 2 Abs. 1 Bst. g 

Durch die Umsetzung der AVMD-RL sind die Regelungen zur Tabakwerbung im TPG 

anzupassen. Hierfür bedarf es einer Rezeption der Definition der audiovisuellen 

kommerziellen Kommunikation gemäss Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4a MedienG. 

Zu Art. 6 Abs. 1 sowie 2 Einleitungssatz und Bst. a  

Im Rahmen der Revision der AVMD-RL wurden auch die Richtlinienbestimmungen 

zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation im Bereich der Tabakerzeug-

nisse, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern angepasst. In Umsetzung 

dieser Vorgaben war der sachliche Geltungsbereich der gegenständlichen Bestim-

mung entsprechend anzupassen. 
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Beim Einleitungssatz zu Abs. 2 und Bst. a wurde aufgrund der Änderung in Art. 2 

Abs. 1 Bst. k eine redaktionelle Änderung vorgenommen. 

Zu Art. 7 Abs. 3 und 4 

In Abs. 3 wurde eine redaktionelle Änderung sowie Ergänzung durch die Auswei-

tung der Regelung auf elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter sowie den 

neuen Verweis in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4a notwendig. Abs. 4 wurde aufgrund der RL-

Vorgaben zur Produktplatzierung neu aufgenommen. 

5.3 Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Zu Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis 

Die in Art. 89d MedienG vorgesehene Möglichkeit der Beschwerde an die Be-

schwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten als Beschwerdeinstanz er-

fordert eine redaktionelle Anpassung bzw. Ergänzung von Art. 4 des Beschwerde-

kommissiongesetzes. 

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Hinsichtlich der gegenständlichen Vorlage bestehen keine verfassungsrechtlichen 

Bedenken. 

7. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND RESSOURCENEIN-

SATZ 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Wie bereits unter Kapitel 3 ausgeführt, werden die bisher von der Regierung als 

Konzessions- und Aufsichtsbehörde gemäss Art. 86 Abs. 2 Mediengesetz i.V.m. 

Art. 6 Medienverordnung an das Amt für Kommunikation delegierten Geschäfte, 

gemäss den Vorgaben der AVMD-RL, von Gesetzes wegen an eine von der 
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Regierung bestimmte oder errichtete Regulierungsbehörde übergehen. Aus Sy-

nergiegründen ist das Amt für Kommunikation als Regulierungsbehörde vorgese-

hen. Dadurch werden die bisherigen Kernaufgaben jedoch weder grundlegend 

verändert noch werden neue Kernaufgaben geschaffen oder können bisherige 

Kernaufgaben aufgegeben werden. 

7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Aufgrund der Umsetzung der AVMD-RL ergibt sich kein diesbezüglicher Mehrauf-

wand. 

7.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Es wird erwartet, dass die Übernahme der AVMD-Richtlinie in das EWR-Abkom-

men Auswirkungen auf die Umsetzung der folgenden UNO-Nachhaltigkeitsziele 

(SDGs) haben wird:  

• Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 

und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

Ein zentrales Element der AVMD- RL ist es, dass Minderjährige vor Inhalten in Fil-

men und Videospielen (besser) geschützt werden, die ihre körperliche, geistige, 

psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können. Dieses Kernele-

ment steht in direktem Zusammenhang mit dem UNO-Nachhaltigkeitsziel 4. Die 

Förderung hochwertiger Bildung inkludiert die Thematik der Medienkompetenz. 

Ein hohes Level an Medienkompetenz ist heute, im Zeitalter sozialer Dienste und 

Abrufdienste aller Art, von grosser Wichtigkeit in Bezug auf die körperliche, geis-

tige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung von Minderjährigen. 

• Ziel 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwick-

lung fördern 
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16.10: Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grund-

freiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völ-

kerrechtlichen Übereinkünften. Diesem Ziel dient die erweiterte Anwendbarkeit 

der AVMD-Richtlinie auf Streaming- und Video-Sharing-Plattformen, indem diese 

nun unter die entsprechende Regulierung fallen und somit stärker in die Verant-

wortung gezogen werden, schädliche Inhalte, die sowohl Einzelpersonen als auch 

ganze Gesellschaften gefährden können, zu unterbinden. 

Die Regierung geht somit davon aus, dass sich die Übernahme der AVMD-Richtli-

nie in das EWR-Abkommen insgesamt auf zwei SDGs positiv auswirken wird. 

Gleichzeitig wird nicht mit negativen Auswirkungen auf die SDGs gerechnet.  

7.4 Evaluation 

Eine Evaluation ist derzeit nicht angezeigt. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
 





45 

III. REGIERUNGSVORLAGEN 

1. ABÄNDERUNG DES MEDIENGESETZES  

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Mediengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Mediengesetz (MedienG) vom 19. Oktober 2005, LGBl. 2005 Nr. 250, in 

der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1, 3 und 4 

1) Dieses Gesetz gilt für alle Medien in Liechtenstein und alle Medieninha-

ber, die der Rechtshoheit Liechtensteins unterworfen sind, insbesondere: 

a) Mediendiensteanbieter, die nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 2010/13/EU in 

Liechtenstein niedergelassen sind oder auf die Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie 

2010/13/EU Anwendung findet; 
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b) Video-Sharing-Plattform-Anbieter, die im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtli-

nie 2000/31/EG in Liechtenstein niedergelassen sind oder nach Art. 28a Abs. 

2 bis 4 der Richtlinie 2010/13/EU als in Liechtenstein niedergelassen gelten. 

3) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 

Mediendienste13; 

b) Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-

kehrs, im Binnenmarkt14. 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften nach Abs. 3 ergibt sich 

aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im 

Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgeset-

zes. 

                                                      
13 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 

bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisuel-
ler Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

14  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte recht-
liche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, 
S. 1). 
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Art. 1a 

Register der vom Geltungsbereich erfassten Mediendiensteanbieter und Video-

Sharing-Plattform-Anbieter 

1) Die Regulierungsbehörde führt ein Register über die vom Geltungsbereich 

dieses Gesetzes erfassten Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-

Anbieter nach Art. 1 Abs. 1; das Register ist regelmässig zu aktualisieren.  

2) Die Regulierungsbehörde übermittelt das Register nach Abs. 1 und dessen 

Aktualisierungen der EFTA-Überwachungsbehörde. 

3) Mediendiensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter haben die 

für die Führung und Aktualisierung des Registers nach Abs. 1 erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. 

4) Die Regierung regelt das Nähere über die Führung und Aktualisierung des 

Registers nach Abs. 1 sowie die damit zusammenhängenden Auskunftspflichten 

nach Abs. 3 in Übereinstimmung mit Art. 2 und 28a der Richtlinie 2010/13/EU mit 

Verordnung. 

Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 4b, 10, 10b, 21, 21a, 22a bis 23, 24a und 26 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

3. "elektronisches Medium": ein Medium, das unter Benutzung elektronischer 

Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes verbreitet 

wird; 

4. "audiovisueller Mediendienst": eine Dienstleistung, bei der der Hauptzweck 

der Dienstleistung oder ein trennbarer Teil der Dienstleistung darin besteht, 

unter der redaktionellen Verantwortung eines Mediendiensteanbieters der 
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Allgemeinheit Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung über 

elektronische Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes 

bereitzustellen; bei diesen audiovisuellen Mediendiensten handelt es sich 

entweder um Fernsehprogramme oder um audiovisuelle Mediendienste auf 

Abruf; 

4a. "audiovisueller Mediendienst auf Abruf" (d. h. ein nichtlinearer audiovisuel-

ler Mediendienst): ein audiovisueller Mediendienst, der von einem Medien-

diensteanbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt 

und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Medieninhaber fest-

gelegten Programmkatalog bereitgestellt wird; 

4b. "Video-Sharing-Plattform-Dienst": eine Dienstleistung, bei der der Haupt-

zweck der Dienstleistung oder eines trennbaren Teils der Dienstleistung o-

der eine wesentliche Funktion der Dienstleistung darin besteht, Sendungen 

oder nutzergenerierte Videos, für die der Video-Sharing-Plattform-Anbieter 

keine redaktionelle Verantwortung trägt, der Allgemeinheit über elektroni-

sche Kommunikationsnetze im Sinne des Kommunikationsgesetzes zur Infor-

mation, Unterhaltung oder Bildung bereitzustellen, und deren Organisation 

vom Video-Sharing-Plattform-Anbieter bestimmt wird, auch mit automati-

schen Mitteln oder Algorithmen, insbesondere durch Anzeigen, Tagging und 

Festlegung der Abfolge; 

10. "Medieninhaber": eine Person, die ein Medienunternehmen, eine Medien-

agentur, einen Mediendienst oder einen Video-Sharing-Plattform-Dienst be-

treibt oder sonst die redaktionelle Verantwortung für ein Medium trägt; 

10b. "redaktionelle Entscheidung": eine Entscheidung, die regelmässig im Zuge 

der Ausübung redaktioneller Verantwortung getroffen wird und in Zusam-

menhang mit dem Tagesgeschäft des Mediums steht; 
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21. "Sendung": eine Abfolge von Medieninhalten mit oder ohne Ton, die unab-

hängig von ihrer Länge Einzelbestandteil eines von einem Medieninhaber er-

stellten Sendeplans oder Katalogs ist, einschliesslich Spielfilme, Videoclips, 

Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und Original-

produktionen; 

21a. "nutzergeneriertes Video": eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder 

ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge einen Einzelbestandteil darstellt 

und von einem Nutzer erstellt und von diesem oder einem anderen Nutzer 

auf eine Video-Sharing-Plattform hochgeladen wird; 

22a. "Mediendiensteanbieter": eine Person, die die redaktionelle Verantwortung 

für die Auswahl der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen Mediendiens-

tes trägt und bestimmt, wie diese gestaltet werden; 

22b. "Video-Sharing-Plattform-Anbieter": eine Person, die einen Video-Sharing-

Plattform-Dienst betreibt; 

22c. "Fernsehprogramm" (d. h. ein linearer audiovisueller Mediendienst): ein au-

diovisueller Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter für den 

zeitgleichen Empfang von Sendungen auf der Grundlage eines Sendeplans 

bereitgestellt wird; 

22d. "Fernsehveranstalter": ein Mediendiensteanbieter, der Fernsehprogramme 

bereitstellt; 

23. "Sponsoring": jeder Beitrag von nicht im Bereich der Bereitstellung von au-

diovisuellen Mediendiensten oder Video-Sharing-Plattform-Diensten oder 

in der Produktion von audiovisuellen Werken tätigen öffentlichen oder pri-

vaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur Finanzierung von audio-

visuellen Mediendiensten, Video-Sharing-Plattform-Diensten, nutzergene-

rierten Videos oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, ihre Marke, ihr 

Image, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen zu bewerben; 
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24a. "Produktplatzierung": jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunika-

tion, die darin besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung ein 

Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke einzubeziehen 

bzw. darauf Bezug zu nehmen, sodass diese innerhalb einer Sendung oder 

eines nutzergenerierten Videos erscheinen; 

26. Aufgehoben 

Art. 6 Abs. 2 Bst. b und e 

2) Jedenfalls unzulässig sind Medieninhalte, die geeignet sind, die öffentli-

che Ruhe und Ordnung zu gefährden, insbesondere wenn sie: 

b) zu Gewalttätigkeiten, einschliesslich terroristischer Straftaten nach § 278c 

des Strafgesetzbuches, auffordern oder anreizen oder solche billigen; 

e) zu Hass oder Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-

farbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 

der Sprache, der Staatsangehörigkeit, der Religion oder der Weltanschau-

ung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung auffordern oder anreizen oder dies 

billigen.  

Art. 12 Abs. 2, 5 und 6 

2) Anzugeben sind mit Namen oder Firma, mit Unternehmensgegenstand, 

mit Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung und mit Art und Höhe der Beteiligung der 

Medieninhaber samt elektronischen Kontaktdaten und, wenn er eine Gesellschaft 

oder ein Verein ist, der oder die Geschäftsführer, die Mitglieder des Vorstandes 

oder des Verwaltungsrates sowie die Gesellschafter, deren Einlage oder 
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Stammeinlage 25 % übersteigt. Ist ein Gesellschafter seinerseits eine Gesellschaft, 

so sind auch deren Gesellschafter nach Massgabe von Satz 1 anzugeben. Über-

steigt eine mittelbare Beteiligung 50 %, so ist nach Massgabe der vorstehenden 

Bestimmungen auch ein solcher mittelbarer Beteiligter anzugeben. 

5) Ein Mediendiensteanbieter hat zudem anzugeben: 

a) den Staat, dessen Rechtshoheit er unterworfen ist; und 

b) die zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden. 

6) Für einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf, der keinen Informati-

onsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflus-

sen, gilt Abs. 2 mit der Massgabe, dass nur der Name oder die Firma, gegebenen-

falls der Unternehmensgegenstand, der Wohnsitz oder der Sitz des Medien-

diensteanbieters samt elektronischen Kontaktdaten anzugeben sind. Abs. 3 bis 5 

finden auf solche Dienste keine Anwendung. 

Art. 40 Abs. 1 

1) Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für 

deren Veröffentlichung ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gefordert, 

versprochen oder geleistet wird, müssen in allen Medien deutlich als „Anzeige“, 

„entgeltliche Einschaltung“ oder „Werbung“ gekennzeichnet sein, soweit sie nicht 

schon durch Anordnung und Gestaltung eindeutig und leicht als entgeltliche Ver-

öffentlichungen zu erkennen sind. 

Art. 41 Abs. 1 Bst. b 

1) Werbung darf nicht: 
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b) Diskriminierungen, insbesondere nach Rasse, Ethnie, Geschlecht, Religion o-

der Glauben, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder Staatsangehö-

rigkeit, enthalten oder fördern; 

Art. 43 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

1) Werbung darf nicht zur körperlichen, geistigen oder sittlichen Beeinträch-

tigung Minderjähriger führen. Sie darf daher:  

2) Mediendiensteanbieter haben für Werbung bei und in Kindersendungen 

Richtlinien in Übereinstimmung mit Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie 2010/13/EU zu er-

lassen und diese leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu veröffentlichen. 

Art. 44 

Andere Werbeformen 

Die Bestimmungen der Art. 40 bis 43 gelten für andere Formen der Werbung 

entsprechend; dies gilt insbesondere für Teleshopping, Sponsoring und Produkt-

platzierung im Rundfunk, in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf und in Vi-

deo-Sharing-Plattform-Diensten. 

Art. 58 Abs. 5 

Aufgehoben 
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Überschrift vor Art. 59 

2. Meldung von Rundfunkprogrammen 

Art. 59 

Meldepflicht 

1) Die Veranstaltung eines Radio- oder Fernsehprogramms ist der Regulie-

rungsbehörde zu melden. 

2) Die Meldung nach Abs. 1 hat zu enthalten: 

a) eine Erklärung der betreffenden juristischen oder natürlichen Person, dass 

sie beabsichtigt, ein Radio- oder Fernsehprogramm anzubieten; 

b) die folgenden Mindestangaben für die Führung des Registers nach Art. 1a: 

1. die Angaben zur Identifizierung des Meldepflichtigen; 

2. die Benennung zumindest einer Kontaktperson des Meldepflichtigen; 

3. die Zustelladresse des Meldepflichtigen und der Kontaktperson oder  

-personen; 

4. eine Kurzbeschreibung des wesentlichen Programminhalts oder des 

Katalogs; und 

5. den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme der Programmveran-

staltung; und 

c) die notwendigen Angaben zur vollständigen Offenlegung der Eigentums- 

und Treuhandverhältnisse sowie aller Rechtsbeziehungen zu Rundfunkver-

anstaltern und Unternehmen in medienrelevanten Märkten. 
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3) Jede Änderung meldepflichtiger Angaben nach Abs. 2 sowie die Einstel-

lung der Programmveranstaltung sind unverzüglich der Regulierungsbehörde mit-

zuteilen. 

4) Die Regulierungsbehörde erhebt von den Meldepflichtigen eine angemes-

sene jährliche Aufsichtsabgabe. 

5) Das Nähere über die Meldepflicht, einschliesslich der Erhebung einer Auf-

sichtsabgabe nach Abs. 5, regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 

5a bis 5c der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

6) Unberührt bleiben kommunikationsrechtliche Erfordernisse. 

Art. 60 bis 66 

Aufgehoben 

Art. 67 

Sicherheitsleistung 

Für alle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Veranstaltung eines 

Radio- oder Fernsehprogramms, zur Deckung allfälliger Kosten, Gebühren und 

Verwaltungsstrafen kann vom Meldepflichtigen oder Rundfunkveranstalter eine 

angemessene Sicherheitsleistung verlangt werden. 
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Art. 70a 

Produktplatzierung 

1) Produktplatzierung ist in allen Fernsehsendungen zulässig, ausser in Nach-

richtensendungen und Sendungen zur politischen Information, Verbrauchersen-

dungen, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersendungen. 

2) Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, müssen folgende Anforde-

rungen erfüllen: 

a) Ihr Inhalt und ihre Platzierung im Sendeplan dürfen keinesfalls so beeinflusst 

werden, dass die Verantwortung und redaktionelle Unabhängigkeit des 

Fernsehveranstalters beeinträchtigt wird. 

b) Sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren oder 

Dienstleistungen anregen, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsför-

dernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen. 

c) Sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen; dies gilt 

auch für kostenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

d) Die Zuschauer oder Zuhörer müssen zu Sendungsbeginn und -ende sowie bei 

Fortsetzung einer Sendung nach einer Werbeunterbrechung durch eine an-

gemessene Kennzeichnung eindeutig auf das Bestehen einer Produktplatzie-

rung hingewiesen werden, damit jede Irreführung des Zuschauers oder Zu-

hörers verhindert wird. 

3) Die Kennzeichnungspflicht nach Abs. 2 Bst. d entfällt für Sendungen, die 

nicht vom Fernsehveranstalter selbst oder von einem mit ihm verbundenen Un-

ternehmen produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zu-

mutbarem Aufwand ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf 

ist hinzuweisen. 
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4) Das Nähere über die Produktplatzierung, insbesondere über deren Kenn-

zeichnung, regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Art. 11 der Richtlinie 

2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 72 Abs. 2 und 3 

2) Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots sind im Rah-

men von Sportveranstaltungen zulässig. Einzeln gesendete Fernsehwerbe- und Te-

leshopping-Spots müssen, ausser bei der Übertragung von Sportveranstaltungen, 

die Ausnahme bilden. 

3) Die Übertragung von Kindersendungen darf für jeden programmierten 

Zeitraum von mindestens 30 Minuten höchstens einmal für Fernsehwerbung un-

terbrochen werden, jedoch nur, wenn die Gesamtdauer der Sendung nach dem 

Sendeplan mehr als 30 Minuten beträgt. Die Übertragung von Teleshopping ist 

während Kindersendungen untersagt. 

Art. 73 

Dauer der Fernsehwerbung 

1) Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots darf 

im Zeitraum von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

Der Sendezeitanteil von Fernsehwerbe- und Teleshopping-Spots darf im Zeitraum 

von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr 20 % dieses Zeitraums nicht überschreiten. 

2) Abs. 1 gilt nicht für: 

a) Hinweise des Fernsehveranstalters auf seine eigenen Sendungen und auf Be-

gleitmaterialien, die direkt von diesen Sendungen abgeleitet sind, oder auf 



57 

Sendungen und audiovisuelle Mediendienste anderer Teile derselben Sen-

dergruppe; 

b) Sponsorenhinweise; 

c) Produktplatzierungen; 

d) neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und Fernsehwerbe- 

oder Teleshopping-Spots sowie zwischen einzelnen Spots. 

Art. 76a 

Schutz Minderjähriger bei Fernsehprogrammen 

1) Fernsehveranstalter haben durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, 

dass Medieninhalte, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 

Minderjährigen beeinträchtigen können, nur so angeboten werden, dass sie von 

Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen werden können. 

2) Personenbezogene Daten von Minderjährigen, die von Fernsehveranstal-

tern nach Abs. 1 erhoben oder anderweitig gewonnen werden, dürfen nicht für 

kommerzielle Zwecke wie etwa Direktwerbung, Profiling und auf das Nutzungsver-

halten abgestimmte Werbung verwendet werden. 

3) Fernsehveranstalter müssen den Zuschauern ausreichende Informatio-

nen über Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von 

Minderjährigen beeinträchtigen können. Hierzu nutzen die Medieninhaber ein 

System, mit dem die potenzielle Schädlichkeit des Inhalts eines Mediums beschrie-

ben wird. 

4) Das Nähere über den Schutz Minderjähriger bei Fernsehprogrammen, ins-

besondere über die Massnahmen nach Abs. 1, regelt die Regierung in Überein-

stimmung mit Art. 6a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 79 Abs. 3 

3) Die Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms aus einem anderen Ver-

tragsstaat des EWRA oder des Europäischen Übereinkommens über das grenz-

überschreitende Fernsehen kann abweichend von Abs. 2 nur unter Beachtung des 

anwendbaren Staatsvertragsrechts vorläufig ausgesetzt werden. Das Nähere über 

die Aussetzung der Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms regelt die Regie-

rung in Übereinstimmung mit Art. 3 der Richtlinie 2010/13/EU sowie Art. 24 des 

Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen mit 

Verordnung. 

Überschrift vor Art. 81 

7. Untersagung der Verbreitung von Rundfunkprogrammen 

Art. 81 

Untersagung der Verbreitung 

1) Die Regulierungsbehörde kann die Verbreitung eines Radio- oder Fern-

sehprogramms untersagen, wenn: 

a) der Rundfunkveranstalter in seinem Programm wiederholt gegen gesetzli-

che Bestimmungen verstossen hat; 

b) das Programm sich ganz oder in wesentlichen Teilen an die Bevölkerung ei-

nes anderen Vertragsstaates des Europäischen Übereinkommens über das 

grenzüberschreitende Fernsehen richtet und der Rundfunkveranstalter sich 

zu dem Zweck in Liechtenstein niedergelassen hat, Bestimmungen des an-

deren Staates, die Gegenstand dieses Übereinkommens sind, zu umgehen; 

oder 
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c) der Rundfunkveranstalter wiederholt und in schwerwiegender Weise die 

Pflichten nach Art. 58 Abs. 1 verletzt. 

2) Die Regulierungsbehörde hat die Untersagung nach Abs. 1 vorgängig 

schriftlich anzudrohen. 

3) Ein durch die rechtmässige Untersagung der Verbreitung eingetretener 

Vermögensnachteil des Rundfunkveranstalters ist nicht zu entschädigen. 

Überschrift vor Art. 82 

B. Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-Dienste  

Art. 82 

Grundsatz 

1) Audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste unterliegen den Sondervorschriften dieses Gesetzes und der darauf ge-

stützten Verordnungen sowie ergänzend den übrigen Sondervorschriften, insbe-

sondere dem E-Commerce-Gesetz. 

2) Für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sharing-Plattform-

Dienste gelten die Art. 56a, 70, 70a, 76a und 79 entsprechend. 

3) Das Nähere über audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und Video-Sha-

ring-Plattform-Dienste regelt die Regierung in Übereinstimmung mit Kapitel III, IV 

und IXa der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 82a 

Meldepflicht 

1) Das Anbieten von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf und Video-

Sharing-Plattform-Diensten ist der Regulierungsbehörde zu melden. 

2) Im Übrigen findet auf die Meldepflicht Art. 59 Abs. 2 bis 6 sinngemäss mit 

der Massgabe Anwendung, dass die Regierung das Nähere in Übereinstimmung 

mit Art. 28a Abs. 6 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung regelt.  

Art. 82b 

Förderung europäischer Werke 

1) Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf müssen sicherstel-

len, dass ihre Kataloge einen Mindestanteil europäischer Werke von 30 % enthal-

ten und solche Werke herausgestellt werden, sofern diese Verpflichtung wegen 

der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste nicht undurchführbar 

oder ungerechtfertigt wäre. 

2) Das Nähere über die Förderung europäischer Werke regelt die Regierung 

in Übereinstimmung mit Art. 13 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82c 

Schutzpflichten 

1) Unbeschadet der Art. 13 bis 18 des E-Commerce-Gesetzes müssen Video-

Sharing-Plattform-Anbieter angemessene Massnahmen treffen, um: 
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a) Minderjährige vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisueller 

kommerzieller Kommunikation zu schützen, die ihre körperliche, geistige o-

der sittliche Entwicklung beeinträchtigen können; 

b) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation zu schützen, in denen zu Gewalt oder 

Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer Gruppe 

aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder 

sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion o-

der der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 

einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung oder der Staatsan-

gehörigkeit aufgestachelt wird; 

c) die Allgemeinheit vor Sendungen, nutzergenerierten Videos und audiovisu-

eller kommerzieller Kommunikation mit Inhalten zu schützen, deren Ver-

breitung eine Straftat darstellt, nämlich die öffentliche Aufforderung zur Be-

gehung einer terroristischen Straftat im Sinne des § 278c des Strafgesetzbu-

ches und Straftaten im Zusammenhang mit Kinderpornografie im Sinne des 

§ 219 des Strafgesetzbuches. 

2) Video-Sharing-Plattform-Anbieter haben die Vorgaben der Art. 40 ff. so-

wie des Tabakpräventionsgesetzes in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kom-

munikation, die von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammenge-

stellt wird, einzuhalten. Sie haben angemessene Massnahmen zu ergreifen, um 

diese Vorgaben auch in Bezug auf audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 

nicht von diesen Anbietern vermarktet, verkauft oder zusammengestellt wird, ein-

zuhalten. 
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3) Das Nähere über die Schutzpflichten regelt die Regierung in Übereinstim-

mung mit Art. 28b Abs. 2 bis 6 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 82d 

Schlichtung von Streitigkeiten 

1) Die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und Video-Sharing-

Plattform-Anbietern bezüglich der Einhaltung der Schutzpflichten nach Art. 82c er-

folgt durch die Regulierungsbehörde in Form einer Vermittlung zwischen den Par-

teien. 

2) Die Parteien sind verpflichtet, an diesem Verfahren mitzuwirken und alle 

zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie erforder-

liche Unterlagen vorzulegen. 

3) Wird innerhalb von vier Monaten im Rahmen der Streitschlichtung keine 

einvernehmliche Lösung herbeigeführt, kann der Gegenstand des Verfahrens – so-

weit nicht eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte vorliegt – von der Regulie-

rungsbehörde amtswegig weitergeführt und mit Verfügung abgeschlossen wer-

den.  

4) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde über 

Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren ist kein Rechtsmittel zulässig. Ver-

gleiche sowie Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde über 

Kosten und Gebühren im Schlichtungsverfahren bilden Exekutionstitel im Sinne 

von Art. 1 der Exekutionsordnung.  

5) Das Nähere über die Streitschlichtung regelt die Regierung in Überein-

stimmung mit Art. 28b Abs. 7 und 8 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 86 

Aufsichtsbehörde 

Die Regierung ist Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz und insbesondere 

zuständig für: 

a) die Ausübung der Rechtsaufsicht über die Medienkommission (Art. 88); 

b) die Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt (Art. 89); 

c) die Bestimmung oder Errichtung einer Regulierungsbehörde (Art. 89a).  

Art. 87 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 89a 

C. Regulierungsbehörde 

Art. 89a 

Organisation 

1) Die Regierung bestimmt oder errichtet eine Amtsstelle oder eine Kommis-

sion als Regulierungsbehörde. Ihr sind die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-

derlichen personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. 

2) Die Regulierungsbehörde ist bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Auf-

gaben an keine Weisungen gebunden. 
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3) Das Nähere über die Organisation der Regulierungsbehörde regelt die Re-

gierung in Übereinstimmung mit Art. 30 Abs. 1 bis 5 der Richtlinie 2010/13/EU mit 

Verordnung. 

Art. 89b 

Aufgaben 

1) Der Regulierungsbehörde obliegt die Erfüllung aller regulatorischen Auf-

gaben, die ihr aufgrund des EWR-Rechts als nationale Regulierungsbehörde im Be-

reich der Medien aufgrund dieses Gesetzes übertragen sind. Dazu gehören insbe-

sondere: 

a) die Führung des Registers der vom Geltungsbereich erfassten Medien-

diensteanbieter und Video-Sharing-Plattform-Anbieter (Art. 1a); 

b) die Entgegennahme von Meldungen über die Veranstaltung von Rundfunk-

programmen oder das Anbieten von audiovisuellen Mediendiensten auf Ab-

ruf und Video-Sharing-Plattform-Diensten (Art. 59 und 82a); 

c) die Entgegennahme vorlagepflichtiger Dokumente (Art. 77) und die Einho-

lung von Informationen im Zusammenhang mit dem Europäischen Überein-

kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen (Art. 78); 

d) die Untersagung der Verbreitung oder Weiterverbreitung von Rundfunkpro-

grammen (Art. 79 und 81). 

2) Das Nähere über die Aufgaben der Regulierungsbehörde regelt die Regie-

rung in Übereinstimmung mit Art. 30 der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 
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Art. 89c 

Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 

1) Die Regulierungsbehörde kann jederzeit alle Ermittlungen durchführen 

und alle Beweise erheben, die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforder-

lich sind. Sie bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemässem Ermes-

sen zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes für erforderlich hält. 

2) Natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften haben 

auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden, 

die für die Regulierungsbehörde erheblich sein können, vorzulegen, Auskünfte zu 

erteilen und die sonst zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Hilfs-

dienste zu leisten. Vorkehrungen, die die Massnahmen hindern oder erschweren, 

sind unzulässig. 

3) Die Regulierungsbehörde kann sämtliche Informationen, die sie in Vollzie-

hung dieses Gesetzes erhoben hat, im notwendigen Umfang mit der EFTA-Über-

wachungsbehörde und den Regulierungsbehörden der anderen Vertragsstaaten 

des EWRA austauschen. Das Nähere regelt die Regierung in Übereinstimmung mit 

Art. 30a der Richtlinie 2010/13/EU mit Verordnung. 

Art. 89d 

Rechtsschutz 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Regulierungsbehörde kann 

binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an die Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten erhoben werden; vorbehalten bleibt Art. 82d Abs. 4. 
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2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der Beschwerdekommission für 

Verwaltungsangelegenheiten kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.  

3) Die Überprüfungsbefugnis der Beschwerdekommission für Verwaltungs-

angelegenheiten sowie des Verwaltungsgerichtshofes beschränkt sich auf Rechts- 

und Sachfragen. Die Ausübung des Ermessens wird ausschliesslich rechtlich über-

prüft. 

4) Soweit nichts anderes angeordnet wird, kommt einer Beschwerde gegen 

Entscheidungen und Verfügungen nach diesem Gesetz keine aufschiebende Wir-

kung zu. Der Vorsitzende der Beschwerdeinstanz kann auf Antrag des Beschwer-

deführers einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkennen, soweit nicht 

zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und durch den sofortigen Voll-

zug für den Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil ent-

stünde. 

5) Im Übrigen finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Gesetzes 

über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung. 

Überschrift vor Art. 90 

D. Landtag 

Art. 93 Abs. 1a bis 3 und 5 

1a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 20 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 
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a) die allgemeinen Bestimmungen über die Werbung (Art. 40 bis 44) verletzt; 

vorbehalten bleibt Abs. 2a Bst. a; 

b) als Veranstalter das Recht auf Kurzberichterstattung (Art. 57) verletzt. 

2) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 20 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die Meldepflicht nach Art. 59 verletzt; 

b) als Rundfunkveranstalter der Rechnungslegungs- und Vorlagepflicht (Art. 

77) oder der Informationspflicht nach Art. 78 nicht oder nicht gehörig nach-

kommt; 

c) als Rundfunkveranstalter die Bestimmungen über die unveränderte Weiter-

verbreitung von Rundfunkprogrammen (Art. 79) verletzt; 

d) als Anbieter eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf oder Video-Sha-

ring-Plattform-Dienstes die Meldepflicht nach Art. 82a verletzt. 

2a) Von der Regierung ist wegen Übertretung mit einer Busse bis zu 50 000 

Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich: 

a) als Rundfunkveranstalter die allgemeinen Bestimmungen über die Werbung 

(Art. 40 bis 44) verletzt; 

b) die Bestimmungen über Werbung, Sponsoring und Teleshopping im Rund-

funk (Art. 69 bis 75) verletzt. 

3) Von der Regulierungsbehörde ist wegen Übertretung mit einer Busse bis 

zu 50 000 Franken zu bestrafen, wer vorsätzlich als Rundfunkveranstalter die Best-

immungen über die Ausübung von Exklusivrechten an Ereignissen von erheblicher 

gesellschaftlicher Bedeutung (Art. 58) verletzt. 
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4) Die Regierung und die Regulierungsbehörde können die Veröffentlichung 

rechtskräftiger Entscheidungen wegen Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 

1 bis 3 anordnen. 

Art. 95 Bst. b und h 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

b) die Meldepflicht und die jährliche Aufsichtsabgabe (Art. 59 Abs. 5 und Art. 

82a Abs. 2); 

h) Aufgehoben 

II. 

Änderung von Bezeichnungen 

1) In Art. 77 Abs. 1 und 2, Art. 78 Abs. 1 und 2 sowie Art. 79 Abs. 2, 4 und 5 

ist die Bezeichnung „Konzessionsbehörde“ oder „Aufsichtsbehörde“ durch die Be-

zeichnung „Regulierungsbehörde“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, 

zu ersetzen. 

2) In Art. 8 Abs. 3, Art. 12 Abs. 1, Art. 29 Abs. 2 Bst. c, Art. 32 Abs. 2 Bst. d, 

Art. 33 Abs. 2 Bst. d, Art. 34 Abs. 3 Bst. e, Art. 35 Abs. 2 Bst. e, Art. 47 Abs. 1, Art. 

50 Abs. 1 und Art. 95 Bst. g sind die Bezeichnungen „Onlinemedium“ bzw. „Onli-

nemedien“ oder „rundfunkähnliches Onlinemedium“ bzw. „rundfunkähnliche On-

linemedien“ durch die Bezeichnung „audiovisueller Mediendienst auf Abruf oder 

Video-Sharing-Plattform-Dienst“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, 

zu ersetzen. 
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III. 

Übergangsbestimmung 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Liechtenstein täti-

gen Konzessionsinhaber haben innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes der Meldepflicht nach Art. 59 nachzukommen. 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses Nr. 337/2022 vom 9. Dezember 2022 zur Änderung von Anhang XI 

(Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Informationsgesell-

schaft) und Protokoll 37 des EWR-Abkommens in Kraft. 
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2. ABÄNDERUNG DES TABAKPRÄVENTIONSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. Dezember 2007 über den Nichtraucherschutz und die 

Werbung für Tabakerzeugnisse (Tabakpräventionsgesetz; TPG), LGBl. 2008 Nr. 27, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 1 Bst. g 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

g) "audiovisuelle kommerzielle Kommunikation": Bilder mit oder ohne Ton, die 

der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und 

Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder juristischer 

Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen; diese Bil-

der sind einer Sendung oder einem nutzergenerierten Video gegen Entgelt 
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oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beigefügt oder da-

rin enthalten. Zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation zählen un-

ter anderem Fernsehwerbung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplat-

zierung; 

Art. 6 Abs. 1 sowie 2 Einleitungssatz und Bst. a 

1) Werbung in Medienerzeugnissen und audiovisuelle kommerzielle Kom-

munikation für Tabakerzeugnisse sowie elektronische Zigaretten und Nachfüllbe-

hälter sind verboten. 

2) Ausgenommen von Abs. 1 sind: 

a) Werbung in Medienerzeugnissen und audiovisuelle kommerzielle Kommu-

nikation, die ausschliesslich für im Tabakhandel tätige Personen bestimmt 

ist; 

Art. 7 Abs. 3 und 4 

3) Sendungen in einem audiovisuellen Mediendienst (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 4 Me-

dienG) dürfen nicht von Unternehmen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit 

die Herstellung oder der Verkauf von Tabakerzeugnissen sowie von elektronischen 

Zigaretten und Nachfüllbehältern ist. 

4) Produktplatzierung (Art. 2 Abs. 1 Ziff. 24a MedienG) zugunsten von Taba-

kerzeugnissen sowie von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern oder 

zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder der Ver-

kauf dieser Erzeugnisse ist, ist verboten. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Mediengesetzes in Kraft. 
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3. ABÄNDERUNG DES BESCHWERDEKOMMISSIONSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Beschwerdekommissionsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Beschwerdekommissionsgesetz vom 25. Oktober 2000, LGBl. 2000 Nr. 

248, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis 

1) Die Beschwerdekommission ist zuständig für Beschwerden gegen Verfü-

gungen und Entscheidungen im Bereich: 

cbis) Medien: 

der von der Regierung bestimmten oder errichteten Amtsstelle oder Kom-

mission in ihrer Funktion als weisungsunabhängige Regulierungsbehörde 

aufgrund des Mediengesetzes sowie der darauf gestützten Verordnungen; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Abänderung 

des Mediengesetzes in Kraft. 
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